
HHR Lfg. 220 Oktober 2005 Mauel

§ 13

Beg i nn und E r l g s c h en e i n e r S t e u e r b e f r e i u ng

idF des KStG 2002 v. 15.10.2002 (BGBl. I 2002, 4144, BStBl. I 2002, 1169)

(1) Wird eine steuerpflichtige Kgrperschaft, Personenvereinigung oder
Vermggensmasse von der Kgrperschaftsteuer befreit, so hat sie auf den
Zeitpunkt, in dem die Steuerpflicht endet, eine Schlussbilanz aufzustel-
len.
(2) Wird eine von der Kgrperschaftsteuer befreite Kgrperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermggensmasse steuerpflichtig und ermittelt sie ihren
Gewinn durch Betriebsvermggensvergleich, so hat sie auf den Zeitpunkt,
in dem die Steuerpflicht beginnt, eine Anfangsbilanz aufzustellen.
(3) 1In der Schlussbilanz im Sinne des Absatzes 1 und in der Anfangsbi-
lanz im Sinne des Absatzes 2 sind die Wirtschaftsgdter vorbehaltlich des
Absatzes 4 mit den Teilwerten anzusetzen. 2Wohnungsunternehmen und
Organe der staatlichen Wohnungspolitik (Wohnungsunternehmen) im
Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 11 des Kgrperschaftsteuergesetzes 1984 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Februar 1984 (BGBl. I S. 217)
ddrfen den Verlust aus der Vermietung und Verpachtung der Gebeude
oder Gebeudeteile, die in der Anfangsbilanz mit dem Teilwert (Ausgangs-
wert) angesetzt worden sind (Abschreibungsverlust), mit anderen Ein-
kdnften aus Gewerbebetrieb oder mit Einkdnften aus anderen Einkunfts-
arten nur ausgleichen oder nach § 10d des Einkommensteuergesetzes nur
abziehen, soweit er den Unterschiedsbetrag zwischen den Absetzungen
fdr Abnutzung nach dem Ausgangswert und nach den bis zum Zeitpunkt
des Beginns der Steuerpflicht entstandenen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der Gebeude oder Gebeudeteile dbersteigt. 3Nicht zum Ab-
schreibungsverlust rechnen Absetzungen fdr Abnutzung, soweit sie sich
nach Anschaffungs- oder Herstellungskosten bemessen, die nach dem
Zeitpunkt des Beginns der Steuerpflicht entstanden sind. 4Der Abschrei-
bungsverlust, der nicht nach Satz 2 ausgeglichen oder abgezogen werden
darf, vermindert sich um das Doppelte der im Wirtschaftsjahr anfallenden
aktivierungspflichtigen Aufwendungen (begdnstigtes Investitionsvolu-
men) fdr die zum Anlagevermggen des Wohnungsunternehmens gehg-
renden abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgdter. 5fbersteigt das
begdnstigte Investitionsvolumen im Wirtschaftsjahr den Abschreibungs-
verlust, der nicht nach Satz 2 ausgeglichen oder abgezogen werden darf,
erhght es bis zu einem Betrag in Hghe des nicht nach Satz 2 ausgegliche-
nen oder abgezogenen Abschreibungsverlustes des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs das begdnstigte Investitionsvolumen dieses Wirtschafts-
jahrs; ein dardber hinausgehendes begdnstigtes Investitionsvolumen er-
hght das begdnstigte Investitionsvolumen der folgenden Wirtschaftsjahre
(Vortragsvolumen). 6Ein nach Satz 4 verbleibender Abschreibungsverlust,
der nicht ausgeglichen oder abgezogen werden darf, mindert den Gewinn
aus der Vermietung und Verpachtung von Gebeuden und Gebeudeteilen
(Mietgewinn) im laufenden Wirtschaftsjahr oder in speteren Wirtschafts-
jahren. 7Die Minderung in einem speteren Wirtschaftsjahr ist nur zulessig,
soweit der Abschreibungsverlust in einem vorangegangenen Wirtschafts-
jahr nicht berdcksichtigt werden konnte (verbleibender Abschreibungs-
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verlust). 8Der am Schluss des Wirtschaftsjahrs verbleibende Abschrei-
bungsverlust und das Vortragsvolumen sind gesondert festzustellen; § 10d
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes gilt sinngemeß. 9Die Setze 2 bis 8
gelten entsprechend fdr
1. Organtreger, soweit dem Organtreger der Abschreibungsverlust oder

der Mietgewinn des Wohnungsunternehmens zuzurechnen ist,
2. natdrliche Personen und Kgrperschaften, Personenvereinigungen oder

Vermggensmassen, die an dem Wohnungsunternehmen still beteiligt
sind, wenn sie als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind,

3. natdrliche Personen und Kgrperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermggensmassen, die dem Wohnungsunternehmen nahe stehen, so-
weit ihnen Gebeude oder Gebeudeteile des Wohnungsunternehmens,
die in der Anfangsbilanz mit dem Ausgangswert angesetzt worden
sind, unentgeltlich dbertragen werden,

4. natdrliche Personen und Kgrperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermggensmassen, soweit sie bei Vermggensdbertragungen nach
dem Umwandlungssteuergesetz Gebeude oder Gebeudeteile des Woh-
nungsunternehmens, die in der Anfangsbilanz mit dem Ausgangswert
angesetzt worden sind, mit einem unter dem Teilwert liegenden Wert
ansetzen.

10Soweit Gebeude oder Gebeudeteile des Wohnungsunternehmens oder
eines Rechtstregers nach Satz 9, die in der Anfangsbilanz des Wohnungs-
unternehmens mit dem Ausgangswert angesetzt worden sind, entgeltlich
und in den Fellen des Satzes 9 Nr. 4 mit einem anderen als dem Buchwert
an andere Wohnungsunternehmen oder Rechtstreger nach Satz 9 dber-
tragen werden, gilt als Vereußerungsgewinn der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Vereußerungspreis nach Abzug der Vereußerungskosten und
dem Wert, der sich fdr das Gebeude oder den Gebeudeteil im Zeitpunkt
der Vereußerung aus dem Ansatz mit den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, vermindert um die Absetzungen fdr Abnutzung nach § 7
des Einkommensteuergesetzes, ergibt. 11Die Setze 2 bis 10 gelten nicht
fdr Wohnungsunternehmen, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 steuerbefreit sind.
(4) 1Beginnt die Steuerbefreiung auf Grund des § 5 Abs. 1 Nr. 9, sind die
Wirtschaftsgdter, die der Fgrderung steuerbegdnstigter Zwecke im Sinne
des § 9 Abs. 1 Nr. 2 dienen, in der Schlussbilanz mit den Buchwerten an-
zusetzen. 2Erlischt die Steuerbefreiung, so ist in der Anfangsbilanz fdr
die in Satz 1 bezeichneten Wirtschaftsgdter der Wert anzusetzen, der sich
bei ununterbrochener Steuerpflicht nach den Vorschriften dber die steu-
erliche Gewinnermittlung ergeben wdrde.
(5) Beginnt oder erlischt die Steuerbefreiung nur teilweise, so gelten die
Absetze 1 bis 4 fdr den entsprechenden Teil des Betriebsvermggens.
(6) 1Gehgren Anteile an einer Kapitalgesellschaft nicht zu dem Betriebs-
vermggen der Kgrperschaft, Personenvereinigung oder Vermggensmasse,
die von der Kgrperschaftsteuer befreit wird, so ist § 17 des Einkommen-
steuergesetzes auch ohne Vereußerung anzuwenden, wenn die dbrigen
Voraussetzungen dieser Vorschrift in dem Zeitpunkt erfdllt sind, in dem
die Steuerpflicht endet. 2Als Vereußerungspreis gilt der gemeine Wert der
Anteile. 3Im Falle des Beginns der Steuerpflicht gilt der gemeine Wert
der Anteile als Anschaffungskosten der Anteile. 4Die Setze 1 und 2 gelten
nicht in den Fellen des Absatzes 4 Satz 1.
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Allgemeine Erleuterungen zu § 13

I. Grundinformation zu § 13

§ 13 regelt die stl. Pflichten und Folgen des Beginns und des Erloschens einer
StBefreiung. Die Bestimmung gilt ohne Rkcksicht auf die Grknde, wegen derer
die StBefreiung beginnt oder beendet wird, sei es durch Gesetz, sei es durch tat-
slchliche Verlnderungen (BTDrucks. 7/1470, 345).
Zweck der Vorschrift ist es, in den Flllen, in denen eine bisher stpfl. Korper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse von der KSt. befreit wird,
die wlhrend der StPflicht gebildeten stillen Reserven des BV aufzudecken und
abschließend der Besteuerung zu unterwerfen. Wechselt dagegen eine Korper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse von der StBefreiung zur
StPflicht, bezweckt § 13 die Freistellung der wlhrend der StBefreiung gebildeten
stillen Reserven von der Besteuerung. Die Vorschrift wirkt daher in zwei Rich-
tungen (Beendigung und Beginn der KStPflicht) bei Anwendung der gleichen
Mechanismen (Aufdeckung stiller Reserven).
Abs. 1 bestimmt: Wird eine bis dahin stpfl. Korperschaft von der KSt. befreit,
so hat sie auf den Zeitpunkt der Beendigung der StPflicht eine Schlußbilanz auf-
zustellen.
Abs. 2 bestimmt: Wird eine bis dahin stfreie Korperschaft stpfl., so hat sie auf
den Zeitpunkt des Beginns der StPflicht eine Anfangsbilanz aufzustellen.
Abs. 3 regelt die Bewertung. Gem. Abs. 3 Satz 1 sind in der Schlußbilanz nach
Abs. 1 wie auch in der Anfangsbilanz nach Abs. 2 die Teilwerte anzusetzen.
Abs. 3 Sltze 2–11 schrlnken indessen die stl. Berkcksichtigung des Abschrei-
bungsvolumens, das durch den Teilwertansatz entsteht, im Verlustfall fkr ehe-
mals gemeinnktzige Wohnungsunternehmen ein. Die Regelungen sind in ihrer
technischen Ausgestaltung sehr komplex.
Abs. 4 enthllt fkr bestimmte gemeinnktzige Korperschaften Ausnahmen vom
Teilwertprinzip, um unbillige Hlrten wegen Geflhrdung der Gemeinnktzigkeit
zu vermeiden. Fkr sie sind im Fall des Beginns der StBefeiung in der Schlußbi-
lanz die Buchwerte anzusetzen. Erlischt bei ihnen die StBefreiung, so sind die
hiernach in der vorangegangenen Schlußbilanz mit den Buchwerten angesetzten
WG in der Anfangsbilanz mit dem Wert anzusetzen, der ihnen bei ununterbro-
chener StPflicht nach den Vorschriften kber die stl. Gewinnermittlung beizule-
gen wlre.
Abs. 5 bestimmt: Bei partieller StPflicht oder Befreiung gelten die Grundsltze
der Abs. 1–4 fkr den entsprechenden, dh. den vom Eintritt der partiellen
StPflicht oder Befreiung betroffenen Teil des BV.
Abs. 6 regelt die stl. Folgen fkr den Fall einer wesentlichen Beteiligung nach
§ 17 EStG bei einer in die StBefreiung eintretenden Korperschaft und umge-
kehrt.

II. Rechtsentwicklung des § 13

Einfdhrung des § 13 erstmals in das KStG 1977. Er regelt fkr den mbergang
von der KStPflicht zur KStBefreiung die Schlußbilanzierung und fkr den mber-
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gang von der KStBefreiung zur KStPflicht die Anfangsbilanzierung, indem er
fkr beide Bilanzen grds. den Ansatz der Teilwerte vorschreibt. Dieser Teilwert-
grundsatz fkhrt als „Steuerentstrickungsgrundsatz“ zur stpfl. Auflosung der
wlhrend der StPflicht gebildeten stillen Reserven und als „Steuerverstrickungs-
grundsatz“ zur stfreien Auflosung der wlhrend der StBefreiung gebildeten „stil-
len Reserven“.

Hinweis: Bis zur Einfkhrung des § 13 war zweifelhaft, ob und in welchem Umfang stille
Reserven bei Beginn oder Erloschen der StBefreiung aufzulosen waren. Bis dahin gab
es gesetzliche Gewinnrealisierungstatbestlnde zB in § 16 EStG bei der Verlußerung ei-
nes Betriebs, in § 12 Abs. 1 und 2 KStG bei Verlegung der Geschlftsleitung in das Aus-
land, in §§ 20, 21 UmwStG bei Einbringung eines Betriebs in eine KapGes.. Abgelehnt
wurde jedoch aus rechtsstaatlichen Grknden ein allgemeiner Steuerentstrickungsgrund-
satz, wonach die stillen Reserven eines WG dann aufzudecken sind, wenn das WG kknf-
tig nicht mehr in die Gewinnregelung einzubeziehen ist (zur Gegenansicht s. Anm. 10).

E Erstmalige Anwendung fkr die am 1.1.1977 beginnenden VZ.
Kultur- und StiftungsfgrderungsG v. 13.12.1990 (BGBl. I 1990, 2775;
BStBl. I 1991, 51): Das bei Beginn der KStBefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 vor-
gesehene Buchwertprivileg gem. Abs. 4 wurde durch Einbeziehung der Korper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermogensmassen, die ausschließlich und
unmittelbar mildtltigen oder als besonders forderungswkrdig anerkannten kul-
turellen Zwecken dienen, erweitert.
E Grund und Bedeutung der Lnderung: Die Ausdehnung des Buchwertprivilegs auf
die Schlußbilanzierung bisher stpfl. Korperschaften, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
von der KSt. befreit werden und ausschließlich und unmittelbar mildtltigen (s.
§ 10b EStG Anm. 40) oder als besonders forderungswkrdig anerkannten kultu-
rellen (s. § 10b EStG Anm. 102) Zwecken dienen, erfolgte parallel zu der Aus-
dehnung des Buchwertprivilegs des § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG auf Sachentnahmen
bei anschließender Zuwendung der entnommenen WG an stbegknstigte Kor-
perschaften iSd. § 5 Abs. 1 Nr. 9 oder offentlich-rechtliche Korperschaften, An-
stalten und Stiftungen, die ausschließlich und unmittelbar mildtltigen oder als
besonders forderungswkrdig anerkannten kulturellen Zwecken dienen.
E Erstmalige Anwendung: Das Kultur- und StiftungsforderungsG v. 13.12.1990
enthllt keine zeitlichen Anwendungsbestimmungen fkr die inderung des § 13
Abs. 4. Daher gelten hierfkr die allgemeinen zeitlichen Anwendungsbestimmun-
gen des § 54 Abs. 1 in der bei Inkrafttreten des Kultur- und Stiftungsforde-
rungsG maßgebenden Fassung des EinigungsvertragsG v. 23.9.1990. Hiernach
ist die inderung des § 13 Abs. 4 erstmals fkr den am 1.1.1991 beginnenden VZ
anzuwenden.
StandOG v. 13.9.1993 (BGBl. I 1993, 1569; BStBl. I 1993, 774): In Abs. 3 wur-
den die Sltze 2–10 angefkgt. Sie befassen sich mit der eingeschrlnkten Verlust-
verrechnung (Sltze 2–9) sowie der steuerwirksamen Aufdeckung stiller Reserven
in Verlußerungsflllen (Satz 10) bei ehemals gemeinnktzigen Wohnungsunter-
nehmen und solchen Unternehmen gleichgestellten Rechtstrlgern (zu Grund
und Bedeutung der inderung vgl. Anm. 35, zum zeitlichen und sachlichen An-
wendungsbereich vgl. Anm. 36).
E Erstmalige Anwendung: Abs. 3 Sltze 2–9 ist erstmals fkr Wj., die nach dem
27.5.1993 (Tag der dritten Lesung im BTag) enden, anwendbar. Die Neurege-
lung gilt also fkr den VZ 1993, wenn das Wj. dem Kj. entspricht oder das Wj.
1992/1993 zwischen dem 28.5. und 31.12.1993 endet. Bei abweichendem Wj.
1993/1994, das in der Zeit zwischen dem 1.1.1994 und 28.5.1994 endet, so daß
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die Neuregelung im Vorjahr noch nicht anwendbar war, ist der VZ 1994 der
Zeitraum der erstmaligen Anwendung der Neuregelung.
Entsprechendes gilt fkr Abs. 3 Satz 10 (§ 54 Abs. 8b Satz 4 KStG aF) und
Abs. 3 Satz 11 (§ 54 Abs. 8b Satz 5 KStG aF).
Ein Jahr versetzt ist die Neuregelung fkr Wohnungsunternehmen nach Abs. 3
Satz 2 – nicht dagegen fkr Organe der staatlichen Wohnungspolitik – und Or-
gantrlger nach Abs. 3 Satz 9 Nr. 1 erstmals anzuwenden, wenn deren Wj. nach
dem 27.5.1993, spltestens jedoch am 1.5.1994 beginnt. Entspricht das Wj. dem
Kj., gilt die Neuregelung erstmals fkr das am 1.1.1994 beginnende und am
31.12.1994 endende Wj., also fkr den VZ 1994. Bei abweichendem Wj. 1993/
1994 ist der erste VZ 1994, wenn das Wj. in der Zeit zwischen dem 28.5. und
31.12.1993 beginnt.
Beginnt es danach im Zeitraum vom 2.1. bis 1.5.1994, ist der erste VZ 1995.
Die zeitlich versetzte Anwendung soll den genannten Rechtstrlgern die Gele-
genheit geben, die Voraussetzungen fkr die Inanspruchnahme der Investitions-
klausel gem. Abs. 3 Satz 4 zu schaffen. Auf Antrag wurde auf die zeitlich ver-
setzte erstmalige Anwendung der Vorschriften verzichtet. Hierdurch wurden
Nachteile fkr die genannten Wohnungsunternehmen, die bereits im Jahre 1993
Investitionen vorgenommen haben und aufgrund dieser Investitionen von der
Investitionsklausel Gebrauch machen wollten, vermieden.
Ges. zur bnderung des Umwandlungssteuerrechts v. 28.10.1994 (BGBl. I
1994, 3267; BStBl. I 1994, 839): Durch Anfkgung eines neuen Satzes 11 an
Abs. 3 wurden die nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 von der KStPflicht befreiten Woh-
nungsunternehmen von den einschrlnkenden Regelungen des Abs. 3 Sltze 2–10
ausgenommen (BTDrucks. 12/7945, 66). Diese erglnzende Neuregelung ist
erstmals fkr nach dem 27.5.1993 endende Wj. bzw. auf nach dem 27.5.1995 er-
folgende mbertragungen anzuwenden (§ 54 Abs. 8 Satz 5 aF).
Der Verweis in Abs. 4 auf § 9 wurde an die Neufassung des § 9 redaktionell an-
gepaßt.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24.3.1999 (BGBl. I 1999, 402; BStBl. I 1999, 304):
In Abs. 3 Satz 8 wurde die Verweisung auf § 10d EStG redaktionell gelndert
(BTDrucks. 14/1442, 86).

III. Bedeutung des § 13

Rechtliche Bedeutung: Die Bestimmung verhindert, daß
– die wlhrend der StPflicht gebildeten stillen Reserven durch den Eintritt einer

StBefreiung der Besteuerung entzogen und
– die wlhrend einer StBefreiung gebildeten „stillen Reserven“, die in dieser Zeit

ohne steuerbelastende Folgen realisiert werden konnten, durch den Eintritt
der StPflicht der Besteuerung zugefkhrt

werden. Fkr die Fllle des mbergangs von der KStPflicht zur KStFreiheit ist sie
eine den §§ 11 und 12 entsprechende Schlußbesteuerungsvorschrift. In den Ma-
terialien (BTDrucks. 7/1470, 345) wird die Notwendigkeit dieser Vorschrift mit
dem Hinweis auf die in dem neuen Gesetz enthaltenen inderungen des Kreises
der stbefreiten Korperschaften begrkndet. § 13 gilt jedoch unabhlngig davon,
ob der StBeginn oder die StBefreiung aufgrund einer gesetzlichen inderung, ei-
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ner inderung der Satzung oder einer inderung der tatslchlichen Verhlltnisse
eintritt.
Wirtschaftliche Bedeutung: Betroffen von § 13 sind insbes. ehemals gemein-
nktzige Wohnungsunternehmen. Die Auswirkungen fkr diese Unternehmen
sind erheblich, nachdem durch das StReformG 1990 die bisherige StFreiheit fkr
gemeinnktzige Wohnungsunternehmen aufgehoben wurde. Ferner zlhlen ehe-
malige Bundesunternehmen nach Privatisierung zu den wirtschaftlich Betroffe-
nen. Da auch der partielle Verlust bzw. die lediglich teilweise Gewlhrung der
StFreiheit in den Anwendungsbereich der Vorschrift flllt, ergeben sich auch in-
soweit hlufiger vorkommende Anwendungsfllle, etwa wenn bei gemeinnktzigen
Korperschaften ein Wechsel in der Beurteilung der Frage der StBefreiung eines
Zweckbetriebs iSd. § 65 AO vorzunehmen ist.

IV. Geltungsbereich des § 13

Persgnlicher Geltungsbereich: Die Vorschrift bezieht sich auf alle unbe-
schrlnkt stpfl. Korperschaften, Personenvereinigungen und Vermogensmassen.
Beschrlnkt Stpfl. sind grundsltzlich ausgeschlossen. Das folgt aus § 5 Abs. 2
Satz 2 Nr. 2, der beschrlnkt Stpfl. iSv. § 2 Nr. 1 von der KStBefreiung ausnimmt
(zur Vereinbarkeit dieser Regelung mit europlischem Recht s. § 5 Anm. 201). Ei-
nige DBA gewlhren ausllnd., im Anslssigkeitsstaat bestimmten gemeinnktzigen
Zwecken dienenden Korperschaften dieselben StVergknstigungen wie inllnd.
Korperschaften (Art. 27 DBA USA, Art. 21 Abs. 7 Buchst. b DBA Frankreich,
Art. 28 DBA Schweden). Hier kommt daher § 13 auch fkr beschrlnkt Stpfl. zur
Anwendung (ebenso Gosch/Heger, § 13 Rn. 5)
Sachlicher Geltungsbereich: Die Vorschrift gilt fkr slmtliche subjektiven
StBefreiungen. Dabei stellen die in § 5 Abs. 1 geregelten Tatbestlnde die Haupt-
anwendungsfllle dar. § 13 ist aber auch bei Beginn oder Wegfall einer außerhalb
des KStG geregelten StBefreiung anzuwenden. Dagegen findet die Vorschrift
keine Anwendung, wenn die Korperschaft bisher zu Unrecht vom FA ohne Vor-
liegen der tatslchlichen Voraussetzungen als stbefreit behandelt wurde. Entspre-
chendes gilt im umgekehrten Fall der unzutreffenden Behandlung als stpfl.

V. Verheltnis zu anderen Vorschriften

1. Verheltnis zu anderen Vorschriften des KStG
Verheltnis zu § 5: Beginn und Wegfall der KStBefreiungen nach § 5 Abs. 1 bil-
den die Hauptanwendungsfllle des § 13 Abs. 1–5.
Verheltnis zu § 6: § 6 enthllt erglnzende Regelungen zu der in § 5 Abs. 1 Nr. 3
geregelten StBefreiung fkr Pension-, Sterbe-, Kranken- und Unterstktzungskas-
sen. Auch soweit diese Kassen nur partiell stpfl. sind, ist § 13 gem. dessen
Abs. 5 entsprechend anzuwenden, wenn die StBefreiung teilweise beginnt oder
erlischt (vgl. § 6 Anm. 5).
Verheltnis zu §§ 8 und 8b: § 13 erglnzt die allgemeine Einkommensermitt-
lungsvorschrift des § 8. Der nach § 13 Abs. 1, 5 und 6 zu ermittelnde Entstrik-
kungsgewinn und das laufende Ergebnis aus der betrieblichen Einkunftsart
stellen den in die Einkommensermittlung eingehenden Gewinn dar. Abs. 3
Sltze 2–10 beschrlnken die stl. Berkcksichtigung von Verlusten bzw. fkhren in
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bestimmten Verlußerungsflllen zu einer Hinzurechnung bei der Einkommen-
sermittlung.
Die StFreistellung bestimmter Gewinne nach § 8b Abs. 2 bleibt von § 13 unbe-
rkhrt.
Verheltnis zu §§ 11 und 12: Wie diese Vorschriften beruhen die Schlußbe-
steuerungsvorschriften des § 13 auf dem Grundgedanken, daß die wlhrend der
Dauer der StPflicht gebildeten stillen Reserven bei Wegfall der StPflicht grds.
der Besteuerung zuzufkhren sind.
Verheltnis zu Organschaftsregelungen (§§ 14–19): Der durch das EUR-
LUmsG v. 9.12.2004 (BGBl. I 2004, 3310; BStBl. I 2004, 1158) eingefkgte § 14
Abs. 3 Satz 4 verweist auf § 13 Abs. 3. § 14 Abs. 3 enthllt fkr Mehrabfkhrungen,
die ihre Ursache in vororganschaftlicher Zeit haben, eine Ausschkttungsfiktion.
Mehrabfkhrungen gelten als Gewinnausschkttungen der OG an den OT (aA
BFH v. 18.12.2002 – I R 51/01, BFH/NV 2003, 572, gegen die Auffassung der
FinVerw., R 59 Abs. 4 Satz 3 KStR 1995). Minderabfkhrungen, die ihre Ursache
in vororganschaftlicher Zeit haben, werden als Einlage durch den OT in die OG
behandelt.
Die Neuregelung betrifft insbes. auch ehemals gemeinnktzige Wohnungsunter-
nehmen, indem § 14 Abs. 3 Satz 4 den Teilwertansatz der vororganschaftlichen
Zeit zuordnet (zu Details s. § 14 Anm. J 04–5 ff.).
Verheltnis zu § 22: Der Gewinn aus der Auflosung der stillen Reserven nach
§ 13 gehort bei Genossenschaften zu dem im Mitgliedergeschlft erwirtschafte-
ten mberschuß iSd. § 22. Sie konnen als genossenschaftliche Rkckvergktung aus-
geschkttet werden und sind in diesem Fall nach Maßgabe des § 22 als BA ab-
ziehbar (FinMin. NRW v. 19.7.1978, StEK KStG 1977 § 13 Nr. 1 Tz. 3).

2. Verheltnis zu Vorschriften des EStG
Verheltnis zu § 5 EStG: Die in § 13 vorgeschriebene Schlußbilanz unterliegt
den stl. Gewinnermittlungsvorschriften (R 54 Abs. 1 Satz 3 KStR). Zu Einzel-
heiten s. Anm. 24, 31.
Verheltnis zu § 6 EStG: § 13 enthllt im Verhlltnis zu § 6 EStG Sondervor-
schriften kber die Bewertung der WG des BV. Sein Abs. 4 korrespondiert mit
den Buchwert-Entnahmemoglichkeiten des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG fkr
WG, die im Anschluß an ihre Entnahme unentgeltlich an eine nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 von der KSt. befreite Korperschaft kberlassen werden.
Verheltnis zu § 16 EStG: § 13 schafft fkr die Fllle des Einritts einer KStBefrei-
ung fkr das bisher der KStPflicht unterliegende BV einen Gewinnrealisierungs-
tatbestand neben dem § 16 EStG, dessen Anwendbarkeit in den von ihm betrof-
fenen Flllen unberkhrt bleibt (zB bei Aufgabeerkllrung fkr einen im ganzen
verpachteten wirtschaftlichen Geschlftsbetrieb einer sonst stfreien Korper-
schaft).

3. Verheltnis zu § 21 UmwStG
§ 13 Abs. 6 regelt die stl. Konsequenzen des Eintritts einer KStBefreiung bei
Anteilen an KapGes. fkr die Fllle einer im Privatvermogen gehaltenen wesent-
lichen Beteiligung iSd. § 17 EStG. Fkr einbringungsgeborene Anteile iSd. § 21
UmwStG bedarf es einer Abs. 6 entsprechenden Vorschrift nicht, weil § 21
Abs. 3 Nr. 2 UmwStG die Gewinne aus der Verlußerung einbringungsgebore-
ner Anteile ausdrkcklich von einer etwaigen personlichen KStBefreiung aus-
nimmt. Insoweit erglnzt also § 21 UmwStG die Regelung in Abs. 6.
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4. Verheltnis zu § 7 GewStG
Die nach § 13 als Folge des Eintritts einer StBefreiung vorgeschriebene Gewinn-
realisierung schllgt nach § 7 GewStG auf den Gewerbeertrag durch, weil es sich
nicht um einen von der Gewerbeertragsbesteuerung ausgeschlossenen Gewinn
aus der Verlußerung oder Aufgabe eines Gewerbebetriebs handelt (vgl. hierzu
Abschn. 38 Abs. 3, 40 Abs. 2, 42 Abs. 2 Satz 2 GewStR). § 13 Abs. 3 Sltze 2–11
sind zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage fkr die GewSt. nicht anzuwenden
(BMF v. 20.12.1994, BStBl. I 1994, 917 Tz. 6). Auf den Teilwertansatz zurkckzu-
fkhrende AfA-Verluste konnen daher bei ehemals gemeinnktzigen Wohnungs-
unternehmen bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage fkr die GewSt. berkck-
sichtigt werden.

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 1:
Ende der Kgrperschaftsteuerpflicht einer

anschließend steuerbefreiten Kgrperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermggensmasse

I. fberblick zu Abs. 1

Beim mbergang von der StPflicht zur StFreiheit haben stpfl. Korperschaften,
Personenvereinigungen oder Vermogensmassen gem. Abs. 1 eine Schlußbilanz
aufzustellen. Gem. Abs. 3 Satz 1 und der dort vorgeschriebenen Bewertung mit
dem Teilwert wird so zum Zeitpunkt des Erloschens der StPflicht die Besteue-
rung der stillen Reserven sichergestellt. Der Gesetzgeber hat damit durch die
Einfkgung des § 13 in das KStG die frkhere Streitfrage, ob der mbergang von
der StPflicht zur StBefreiung zur Besteuerung der beim Ausscheiden aus der
StPflicht vorhandenen stillen Reserven fkhre (verneinend BFH v. 25.5.1962 –
I 155/59 U, BStBl. III 1962, 351, bejahend Thiel, StKongrRep. 1968, 273
[284]), iSd. damaligen Auffassung der FinVerw., die fkr eine Schlußbesteuerung
eintrat, entschieden.

II. Tatbestandsvoraussetzungen: Eine steuerpflichtige
Kgrperschaft, Personenvereinigung oder Vermggensmasse

wird von der Kgrperschaftsteuer befreit

1. Steuerpflichtige Kgrperschaft, Personenvereinigung oder Vermggens-
masse

Abs. 1 gilt in subjektiver Hinsicht fkr stpfl. Korperschaften, Personenvereini-
gungen oder Vermogensmassen.
Kgrperschaften sind juristische Personen iSv. § 1 Abs. 1 Nr. 1–4. Hierzu zlhlen
KapGes. (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesell-
schaften mit beschr. Haftung), Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Ver-
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und sonstige juristische Personen des pri-
vaten Rechts (s. nlher § 1 KStG Anm. 21 ff.).
Personenvereinigungen sind nicht rechtsflhige Vereine gem. § 1 Abs. Nr. 1.
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Vermggensmasse: Der Begriff Vermogensmasse ist gleichbedeutend mit dem
Begriff „nicht rechtsflhiges Zweckvermogen“ iSv. § 1 Abs. 1 Nr. 5. Unter
Zweckvermogen sind als Oberbegriff Anstalten, Stiftungen und sonstige
Zweckvermogen zu verstehen (s. § 3 KStG Anm. 14).
Daß der Gesetzgeber die Worte „Vermogensmasse“ und „nicht rechtsflhiges
Zweckvermogen“ synonym verwendet, ergibt die amtliche mberschrift zu § 3
iVm. dem Wortlaut des § 3 Abs. 1. Diese Vorschrift ordnet Anstalten, Stiftungen
und andere Zweckvermogen dem Begriff Vermogensmasse aus der mberschrift
zu (ebenso Lademann/Lohmar, § 13 KStG Rn. 1).
Unbeschrenkte Steuerpflicht: Voraussetzung ist grundsltzlich, daß es sich um
eine unbeschrlnkt stpfl. Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermogens-
masse handelt, die bislang nicht von der KSt. befreit war. Auf beschrlnkt Stpfl.
ist § 13 Abs. 1 nicht anwendbar, da sowohl die personlichen StBefreiungen des
§ 5 Abs. 1 gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 als auch die sonstigen Befreiungen von der
KSt. fkr beschrlnkt Stpfl. iSv. § 2 Nr. 1 nicht gelten (ggf. europarechtlich proble-
matisch, s. Anm. 4). Eine Ausnahme besteht jedoch, soweit durch vereinzelte
DBA die StBefreiungen des § 5 auch auf ausllnd. Korperschaften erstreckt wer-
den (s. Anm. 4).

2. Befreiung von der Kgrperschaftsteuer
Der Tatbestand des Abs. 1 Satz 1 verlangt, daß eine bislang stpfl. Korperschaft,
Personenvereinigung oder Vermogensmasse „von der Korperschaftsteuer be-
freit“ wird.
Beginn der Kgrperschaftsteuerbefreiung: Die Befreiung von der KSt. ist
weitere Voraussetzung des Gewinnrealisierungstatbestands des Abs. 1. Worauf
diese Befreiung beruht, ist unerheblich. Sowohl durch Gesetzeslnderungen aus-
geloste oder durch Gesetz bestimmte Grknde, als auch durch tatslchliche Ver-
lnderung eintretende Umstlnde kommen fkr die StBefreiung in Betracht
(BTDrucks. 7/1470, 345). Solche tatslchlichen Umstlnde konnen im Geschlfts-
zweck und in der Tltigkeit der Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermo-
gensmasse begrkndet liegen. Die kberwiegende Anzahl gesetzlicher Befreiungen
von der KSt. nennt § 5. Nicht nur fkr diese, sondern auch fkr sonstige gesetz-
liche Befreiungen greift § 13 Abs. 1 (vgl. R 27 KStR).
Subsidiaritet des Abs. 1: Abs. 1 betrifft hingegen nicht allgemein die Beendi-
gung der StPflicht, sondern nur den besonderen Fall des mbergangs der
StPflicht zur StBefreiung. Es handelt sich also um einen Vorgang wlhrend des
Bestehens der Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse. Flllt
die StPflicht dagegen infolge Verlußerung, Umwandlung, Liquidation weg, gel-
ten insoweit die allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften der jeweiligen Ein-
kunftsart des EStG oder etwa eingreifende Sondervorschriften gem. §§ 11, 12
bzw. aus dem UmwStG. Fkr die Aufgabe eines Gewerbebetriebs gilt § 16 EStG
(s. jedoch zur mberfkhrung eines (Teil-)Betriebs in den stbefr. Bereich einer
Korperschaft Anm. 87 aE) und fkr dessen Verpachtung ist das Wahlrecht zu ge-
wlhren (BFH v. 13.11.1963 – GrS 1/63 S, BStBl. III 1964, 124; Schauhoff,
DStR 1996, 366 ff.).
Keine StBefreiung iSv. Abs. 1 stellt es ferner dar, wenn Korperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermogensmassen durch Befreiung von Einkommen
oder Einkommensteilen oder durch Tarifvorschriften stfrei gestellt werden.
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III. Rechtsfolge: Aufstellung einer Schlußbilanz auf
den Zeitpunkt der Beendigung der Steuerpflicht

1. Aufstellung einer Schlußbilanz
Mit der Befreiung von der KSt. hat die Korperschaft, Personenvereinigung oder
Vermogensmasse eine Schlußbilanz aufzustellen. In die Schlußbilanz sind die
WG aufzunehmen, die bisher der Erzielung von Gewinneinkknften gedient ha-
ben. Stpfl., die nach § 8 Abs. 2 gewerbliche Einkknfte beziehen (zB KapGes.)
haben danach slmtliche WG in die Schlußbilanz aufzunehmen, andere Stpfl. da-
gegen nur diejenigen WG, die bislang der Erzielung von Gewinneinkknften ge-
dient haben.
Buchfdhrungspflicht: Von Abs. 1 werden zunlchst die nach handelsrecht-
lichen Vorschriften zur Buchfkhrung verpflichteten Korperschaften erfaßt, die
gem. § 8 Abs. 2 Einkknfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Buchfkhrungspflichtige
Korperschaften sind stets zur Aufstellung einer Schlußbilanz verpflichtet. Bilan-
zierungspflicht besteht danach fkr Korperschaften iSd. § 8 Abs. 2 mit Einkknf-
ten aus Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft oder selbstlndiger Arbeit.
Fkr andere Korperschaften besteht sie nur in bezug auf diese Einkknfte, sie ent-
flllt fkr Nicht-Gewinneinkknfte.
Keine Buchfdhrungspflicht: Bei Korperschaften, Personenvereinigungen und
Vermogensmassen, die handelsrechtlich keiner Buchfkhrungspflicht unterliegen,
ist zu differenzieren.
E GewinneinkJnfte: Soweit die Einkknfte den Gewinneinkunftsarten iSv. § 2
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 EStG (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selb-
stlndige Arbeit) zuzurechnen sind, besteht die Verpflichtung zur Aufstellung
einer Schlußbilanz. Denn § 13 Abs. 1 bezweckt die stl. Erfassung aller Vermo-
gensmehrungen wlhrend der Zeit der StPflicht. Bei Ermittlung des Gewinns
durch Einnahmenkberschußrechnung ist daher R 16 Abs. 7 EStR entsprechend
anzuwenden (R 54 Abs. 1 Satz 4 KStR) und auf den Zeitpunkt der Beendigung
der StPflicht eine mbergangsbilanz aufzustellen. In dieser sind die nach R 17
EStR notwendigen Gewinnkorrekturen vorzunehmen. Hieraus ist sodann die
Schlußbilanz zu entwickeln (BTDrucks. 7/1470, 546, BTDrucks. 7/5310, 12).
Im einzelnen sind also der Besteuerung zu unterwerfen:
– der mberschuß der Betriebseinnahmen kber die Betriebsausgaben,
– als Folge des Wechsels der Gewinnermittlungsart die erforderlichen Hinzu-

und Abrechnungen sowie
– der sog. Entstrickungsgewinn, nlmlich die aufgedeckten stillen Reserven.
E Keine GewinneinkJnfte: Bei Einkknften, die keine Gewinneinkknfte darstellen
(zB Verein mit Einkknften aus VuV), besteht hingegen keine Verpflichtung
zur Aufstellung einer Schlußbilanz. Denn bei diesen mberschußeinkknften
iSv. § 2 Abs. 1 Nr. 5–7 EStG ist BV nicht denkbar. Die stillen Reserven unter-
liegen hier im Grundsatz auch wlhrend der StPflicht nicht der Besteuerung.
Eine Ausnahme besteht fkr wesentliche Beteiligungen iSv. § 17 EStG (vgl.
Abs. 4, Anm. 80ff.).
Steuerliche Behandlung des laufenden Gewinns- und des Entstrickungs-
gewinns: Laufender Gewinn und Entstrickungsgewinn unterliegen der tarif-
lichen KSt. des § 23. Freibetrlge gem. § 16 Abs. 4 EStG ggf. iVm. §§ 14, 18
Abs. 3 EStG sind nicht zu gewlhren. Diese Rechtslage ist fkr Realisierungstatbe-
stlnde nach dem 31.12.1995 eindeutig. Denn aufgrund der Neufassung des § 16
Abs. 4 EStG durch Art. 1 Nr. 21 des JStG 1996 v. 11.10.1995 (BGBl. I 1995,
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1250; BStBl. I 1995, 438) kommt die Freibetragsregelung nur noch im Bereich
der Besteuerung natkrlicher Personen zum Tragen (§ 52 Abs. 19a EStG idF des
JStG 1996), dagegen nicht mehr fkr Korperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermogensmassen.

Hinweis: Auch zur frkheren Rechtslage vertrat die FinVerw. die Ansicht, daß ein Freibe-
trag nicht zu gewlhren sei, da die StBefreiung keine Verlußerung oder Betriebsaufgabe
darstelle (R 47 Abs. 5 Satz 6 KStR 1995, BlFmich/Wied, § 13 Rn. 11). Diese Auffas-
sung der FinVerw., die die Gewlhrung eines Freibetrags auf den Entstrickungsgewinn
verweigert, ist indessen nicht bedenkenfrei.
Sie ist im kbrigen von der FinVerw. im Bereich des § 11 im Fall der Liquidation einer
KapGes. aufgegeben worden, nachdem der BFH (Urt. v. 8.5.1991 – I R 33/90,
BStBl. II 1992, 437) entschieden hat, daß auf Liquidationsgewinne einer KapGes. § 16
Abs. 4 EStG anzuwenden ist (vgl. Abschn. 26 Abs. 3 Satz 4 KStR 1990 zu der ur-
sprknglichen und R 46 Abs. 3 § 1 KStR 1995 zu der gelnderten Verwaltungsauffas-
sung). Da § 11 und § 13 auf einem einheitlichen Rechtsgedanken beruhen (s.
BTDrucks. 7/1470, 345), erscheint es uE konsequent, die Freibetragsregelung des § 16
Abs. 4 EStG auch im Bereich des § 13 KStG anzuwenden (ebenso Posdziech, krit.
KStK, 47/5; Streck/OlgemEller VI. § 13 Rn. 10; aA DEJPW/Jost; § 13 Rn. 44;
Frotscher in Frotscher/Maas, § 13 Rn. 16).

2. Aufstellung zum Zeitpunkt der Beendigung der Steuerpflicht
Gem. Abs. 1 ist die Schlußbilanz auf den Zeitpunkt, in dem die StPflicht endet,
aufzustellen.
Stichtagsbezogene oder unterjehrige Schlußbilanz: Die Verpflichtung zur
Aufstellung der Schlußbilanz tritt ein mit dem Ende der objektiven StPflicht, dh.
mit dem Eingreifen eines StBefreiungstatbestands, also unabhlngig davon, daß
die Korperschaft etc. auch wlhrend ihrer Befreiung von der KStPflicht subjektiv
unbeschrlnkt stpfl. bleibt. Solche objektiven StBefreiungstatbestlnde enthllt
insbes. § 5 Abs. 1. Daneben sind die Grknde fkr eine StBefreiung auch in ande-
ren Gesetzen geregelt (vgl. § 5 Anm. 490 ff.; R 27 KStR). Mit dem Eingreifen
der StBefreiung ist die Schlußbilanz auf den Tag aufzustellen, der dem Beginn
der StBefreiung unmittelbar vorausgeht. Insoweit stellt § 13 Abs. 1 eine spezielle
Regelung dar, die § 4 Abs. 1 EStG vorgeht. Der Bilanzstichtag des § 13 Abs. 1
kann – je nach Befreiungstatbestand und Lauf des Wj. – mit dem Ende des Wj.
bzw. VZ zusammenfallen oder in dessen Verlauf liegen.
Besonderheiten bei objektiven Steuerbefreiungen: Zu beachten ist jedoch,
daß die tatbestandlichen Voraussetzungen von sachlichen (objektiven) StBefrei-
ungen (zB § 5 Abs. 1 Nr. 3–14 und Nr. 16–22), die immer dann eintreten, wenn
eine Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse die in den ein-
zelnen Vorschriften enthaltenen Tatbestandsvoraussetzungen erfkllt, grundsltz-
lich nur dann gegeben sind, wenn die Voraussetzungen fkr die StBefreiung vom
Beginn bis Ende des VZ bzw. des abweichenden Bemessungszeitraums vorlie-
gen (§ 5 Anm. 14, 15). Der Beginn der StBefreiung flllt in diesen Flllen also mit
dem Ende des Wj. bzw. des VZ zusammen (glA Streck/OlgemEller VI. § 13
Rn. 3; FG Koln v. 19.3.1998, EFG 1998, 1288 [1289], aufgeh. durch BFH v.
21.10.1999 – I R 68/98, BFH/NV 2000, 891).
Besonderheiten bei subjektiven Steuerbefreiungen: Demgegenkber tritt bei
personlichen (subjektiven) StBefreiungen, (zB § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 2a und 15) dh.
denjenigen StBefreiungen, die fkr die in der Vorschrift aufgefkhrten Korper-
schaften gelten, die StBefreiung ein, solange die Vorschrift im Gesetz enthalten
ist und die Korperschaft existiert. Hier kann sich daher die Verpflichtung zur
Aufstellung einer Schlußbilanz auch zu einem beliebigen Zeitpunkt im Verlauf
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des Wj. bzw. VZ ergeben (zu Einzelheiten vgl. § 5 Anm. 13, 15; glA Streck/Ol-
gemEller VI. § 13 Rn. 3).

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 2:
Erlgschen der Steuerbefreiung einer Kgrperschaft,

Personenvereinigung oder Vermggensmasse

I. fberblick zu Abs. 2

Abs. 2 regelt die Folgen des Erloschens der StBefreiung einer Korperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermogensmasse mit anschließendem Eintritt in die
StPflicht; verlangt wird darkber hinaus eine Gewinnermittlung durch BV-Ver-
gleich. Die Vorschrift ordnet an, daß auf den Zeitpunkt des Eintritts in die
StPflicht eine Anfangsbilanz aufzustellen ist. Wlhrend die Schlußbilanz nach
Abs. 1 dazu dient, die Endbesteuerung des bisher stpfl. Unternehmens herbei-
zufkhren, ist es Zweck der Anfangsbilanz bei der nunmehr stpfl. Korperschaft,
Personenvereinigung oder Vermogensmasse, die Vorteile der StFreiheit festzu-
stellen. Gewinne, die wlhrend der Befreiung von der KStPflicht entstanden
sind, bleiben infolge der Bewertung mit dem Teilwert (Abs. 3) in der Anfangsbi-
lanz stfrei.

II. Tatbestandsvoraussetzungen: Eine steuerbefreite Kgrper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermggensmasse wird steuerpflichtig

und ermittelt ihren Gewinn durch Betriebsvermggensvergleich

1. Steuerbefreite Kgrperschaft, Personenvereinigung oder Vermggens-
masse

Adressat des Abs. 2 sind die gleichen Rechtstrlger wie nach Abs. 1. Das dort
Ausgefkhrte gilt zu Abs. 2 entsprechend (vgl. Anm. 11). Auch Abs. 2 hat fkr
Steuerausllnder idR keine praktische Bedeutung, sondern gilt fkr Fllle der unbe-
schrlnkten StPflicht gem. § 1 Abs. 1.

2. Eintritt in die Steuerpflicht
Wie nach Abs. 1 konnen fkr den Eintritt in die StPflicht nach Abs. 2 durch Ge-
setz oder Gesetzeslnderung bestimmte Grknde wie auch durch tatslchliche
Verlnderung eintretende Umstlnde verantwortlich sein. Selbst wenn der Eintritt
in die StPflicht nur vorkbergehend ist, ist Abs. 2 anzuwenden und eine Anfangs-
bilanz aufzustellen.
Das gilt auch dann, wenn die Auswirkungen nur gering sind. Von § 13 Abs. 2 er-
faßt sind auch die Fllle der StBefreiung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9. Hier mkssen je-
doch die Besonderheiten des § 13 Abs. 4 Satz 2 beachtet werden. Ein weiterer
Fall der Aufhebung der StBefreiungsvorschrift betrifft gemeinnktzige Woh-
nungsbauunternehmen, deren StPflicht durch das StandOG v. 13.9.1993 (s.
Anm. 2) begrkndet worden ist (vgl. auch Abs. 3 Sltze 2–10).
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3. Ermittlung des Gewinns durch Betriebsvermggensvergleich
Abs. 2 sieht die Moglichkeit, wlhrend der StBefreiung entstandene Gewinne
stfrei zu halten, nur bei der Ermittlung des Gewinns durch BV-Vergleich vor.
Fkr die Ermittlung des Gewinns durch Einnahmenkberschußrechnung nach § 4
Abs. 3 EStG ist die Aufstellung einer Anfangsbilanz nicht vorgesehen. Ermittelt
die Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse ihren Gewinn
nach Wegfall der StBefreiung durch mberschußrechnung, ist sie nach dem Wort-
laut der Vorschrift nicht zur Aufstellung einer Anfangsbilanz berechtigt mit der
Folge, daß die Auflosung stiller Reserven wlhrend der StPflicht zur Gewinnrea-
lisierung fkhrt, auch soweit sie wlhrend der Zeit der StFreiheit gebildet wurden.
(so DEJPW/Jost, § 13 Rn 32; Streck/OlgemEller VI. § 13 Rn. 7; vermittelnd
Frotscher in Frotscher/Maas, § 13 Rn. 26, die die WG des Anlagevermogens
mit dem maßgeblichen Teilwert in ein Anlageverzeichnis kbernehmen wollen).
UE ist es dem Unternehmen jedoch freizustellen, durch Aufstellen einer An-
fangsbilanz gem. § 4 Abs. 1, § 5 EStG einen Wechsel der Gewinnermittlungsart
vorzunehmen, da dies dem Zweck der Vorschrift, wlhrend der StFreiheit gebil-
dete stille Reserven stfrei zu halten, entspricht (ebenso BlFmich/Wied, § 13
Rn. 14). An den Wechsel der Gewinnermittlungsart ist das Unternehmen aller-
dings grundsltzlich fkr drei Jahre – jedenfalls bei zeitgleicher Verteilung des
mbernahmegewinns – gebunden (BFH v. 9.11.2000 – IV R 18/00, BStBl. II
2001, 102; Gosch/Heger, § 13 Rn. 27).

III. Rechtsfolge: Aufstellung einer Anfangsbilanz
auf den Zeitpunkt des Beginns der Steuerpflicht

1. Aufstellung einer Anfangsbilanz
Erstellung einer Anfangsbilanz: Tritt die Korperschaft, Personenvereinigung
oder Vermogensmasse in die StPflicht ein, hat sie auf den Zeitpunkt des Beginns
der StPflicht eine Anfangsbilanz aufzustellen. Auch hier ist der Eintritt in die
objektive StPflicht gemeint (s. Anm. 14), nlmlich die Beendigung eines StBefrei-
ungstatbestands. Es besteht eine Verpflichtung zur Aufstellung der Anfangsbi-
lanz („... hat ...“).
Inhalt der Anfangsbilanz: Inhaltlich ist die aufzustellende Anfangsbilanz eine
StBil., in der die Bewertung slmtlicher erworbener und auch selbst erstellter
WG mit dem Teilwert zu erfolgen hat. Entsprechend Anm. 23 ist auch der Ein-
nahmenkberschußrechner gem. Abs. 2 berechtigt, eine Anfangsbilanz aufzustel-
len. Die Anfangsbilanz ist unter Zugrundelegung der stl. Vorschriften, also be-
sonders unter Beachtung des § 5 EStG, aufzustellen. Das fkhrt zB dazu, daß
nach der Rspr. selbstgeschaffene immaterielle WG, etwa ein Firmenwert, in die
Anfangsbilanz nicht aufzunehmen sind. (BFH v. 9.8.2000 – I R 69/68, BStBl. II
2001, 71, mit Anm. Weber-Grellet, FR 2000, 1285). Etwas anderes gilt aller-
dings bei Einbringung von BV (einschl. Firmenwert) durch eine stbefreite Kor-
perschaft in eine (stpfl.) KapGes. gegen Gewlhrung von Gesellschaftsrechten;
insoweit liegt ein tauschlhnlicher und damit entgeltlicher Vorgang vor. Der im
eingebrachten Unternehmen enthaltene (dort selbstgeschaffene) Firmenwert
wird beim kbernehmenden Rechtstrlger angeschafft und ist daher gem. § 5
Abs. 2 EStG zu aktivieren; so zutreffend BFH v. 5.6.2002 – I R 6/01, BFH/NV
2003, 88, in Abgrenzung zu BFH v. 9.8.2000 – I R 69/98, BStBl. II 2001, 71.
Die ausschließlich fkr stl. Zwecke zu erstellende Bilanz durchbricht jedoch fkr
die Bewertung den Grundsatz der Maßgeblichkeit der HBil. (§ 5 Abs. 1 u. 6
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EStG) durch die gesetzliche Forderung des Ansatzes des Teilwertes (§ 13 Abs. 3
Satz 1).

2. Aufstellung zum Zeitpunkt des Beginns der Steuerpflicht
Entsprechend Abs. 1 ist die Anfangsbilanz gem. Abs. 2 auf den Zeitpunkt des
Beginns der StPflicht zu erstellen. Regelmlßig ist die Anfangsbilanz daher auf
den Beginn eines VZ aufzustellen. Das zur Schlußbilanz insoweit Ausgefkhrte
gilt hier entsprechend (Anm. 14). Bei Beendigung einer personlichen (subjekti-
ven) StBefreiung kann die Verpflichtung zur Aufstellung einer Schlußbilanz
auch wlhrend eines Wj. bzw. VZ entstehen (Anm. 14).

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 3:
Bewertung der Wirtschaftsgdter in der Anfangs-

oder Schlußbilanz mit Teilwerten

A. Allgemeine Bewertungsvorschriften nach Abs. 3 Satz 1

I. fberblick zu Abs. 3 Satz 1

Nachdem in Abs. 1 und 2 die Verpflichtung zur Aufstellung einer Anfangs- und
Schlußbilanz geregelt ist, befaßt sich Abs. 3 Satz 1 mit der Bewertung der in die-
sen Bilanzen anzusetzenden WG. Sie sind vorbehaltlich des Abs. 4 mit den Teil-
werten anzusetzen. Abs. 4 sieht fkr bestimmte gemeinnktzige Einrichtungen iSv.
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 eine Fortfkhrung der Buchwerte vor. § 13 Abs. 3 Satz 1 geht als
spezielle stl. Regelung den Bewertungsgrundsltzen des § 6 EStG sowie den
Wertansltzen, die sich nach dem Handelsrecht ergeben wkrden, vor. Der
Grundsatz der Maßgeblichkeit der HBil. fkr die StBil. (§ 5 Abs. 1 EStG) wird
durchbrochen (BTDrucks. 7/1470, 3469).

II. Tatbestandsvoraussetzungen des Abs. 3 Satz 1: Ansatz der Wirt-
schaftsgdter in der Anfangs- und Schlußbilanz mit den Teilwerten

1. Ansatz der Wirtschaftsgdter
Wirtschaftsgut: Der Begriff des WG in Abs. 3 Satz 1 entspricht der im StRecht
allgemein gkltigen Definition (vgl. § 5 EStG Anm. 50 ff.). Gemeint sind sowohl
materielle als auch immaterielle WG.
Ansatz: Auch die Frage des Ansatzes der WG folgt allgemeinen stl. Regeln. Es
gelten die einschllgigen stl. Aktivierungs- und Passivierungsge- und -verbote
(§ 5 EStG) sowie die stl. Ansatzwahlrechte. Der Ansatz eines selbst geschaffe-
nen Firmenwerts erfolgt daher nicht (§ 5 Abs. 2 EStG). Nur fkr die Bewertung
wird der Grundsatz der Maßgeblichkeit der HBil. fkr die StBil. durchbrochen,
nicht dagegen fkr die Frage des Ansatzes der WG (BFH v. 9.8.2000 – I R 69/98,
BStBl. II 2001, 71) Handelsrechtl. Bilanzierungshilfen werden stl. nicht berkck-
sichtigt.
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2. Ansatz des Teilwerts in der Anfangs- und Schlußbilanz
Teilwert: Nach Abs. 3 Satz 1 sind – vorbehaltlich der Regelung in Abs. 4 (vgl.
Anm. 80 ff.) – in der Schlußbilanz zum Beginn der StBefreiung (Abs. 1) und in
der Anfangsbilanz bei Erloschen der StBefreiung (Abs. 2) die WG mit dem Teil-
wert anzusetzen. Insoweit gilt die Definition des Teilwerts gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1
Satz 3 EStG. Es ist also der Betrag anzusetzen, den ein Erwerber des ganzen Be-
triebs im Rahmen der Zahlung des gesamten Kaufpreises fkr die einzelnen WG
ansetzen wkrde. Dabei ist davon auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb
fortfkhrt (s. § 6 Anm. 579 ff.). Der Ansatz mit dem Teilwert ist zwingend. Er ist
auch dann vorzunehmen, wenn der Teilwert die AHK eines WG kbersteigt.
Abs. 3 Satz 1 stellt nlmlich mit der Verpflichtung zum Ansatz des Teilwerts eine
den allgemeinen bilanzstrechtl. Bewertungsgrundsltzen des § 6 EStG vorgehen-
de Regelung dar (BTDrucks. 7/1470, 346). Der Grundsatz der Maßgeblichkeit
der HBil. gem. § 5 Abs. 1 EStG wird durchbrochen, so daß der Teilwert auch
dann anzusetzen ist, wenn er kber der handels- und strechtl. Bewertungsober-
grenze der AHK liegt. Auf die von der Rspr. entwickelten Teilwertvermutungen
(s. § 6 EStG Anm. 586) kann uE zurkckgegriffen werden.
Teilwertansatz in der Schlußbilanz: Der Ansatz des Teilwerts in der Schluß-
bilanz bei Beginn der StBefreiung fkhrt zur Aufdeckung und Versteuerung der
angesammelten stillen Reserven (vgl. R 54 Abs. 1 Satz 1 KStR). Der Ansatz des
Teilwerts in der Schlußbilanz erfaßt nicht nur den Wertzuwachs wlhrend der
StPflicht, sondern kann auch in den Flllen zur Gewinnverwirklichung fkhren, in
denen bisher aufgrund gesetzlicher Vorschriften in der StBil. Rkcklagen gebildet
oder Einnahmen erfolgsneutral behandelt wurden. Hierzu zlhlen neben dem
Wertzuwachs bei einzelnen WG des BV auch die stillen Reserven aus der mber-
nahme einer Rkcklage nach § 6b EStG, der Vornahme von Sonderabschreibungen
nach § 7g EStG oder aufgrund von Zuschkssen aus offentlichen Mitteln gem. R
34 EStR, die stl. erfolgsneutral durch Kkrzung der AHK behandelt wurden.
Der Entstrickungsgewinn erhoht den laufenden Gewinn des letzten Wj., in dem
die StPflicht bestand. Er unterliegt dem StSatz des § 23 Abs. 1 oder in den Fll-
len des § 23 Abs. 2 (letztmalig 1998) dem ermlßigten StSatz von 42 vH. Im Rah-
men der Gliederungsrechnung nach §§ 27 ff., 30 KStG aF erhoht der Entstrik-
kungsgewinn zusammen mit dem Gewinn des letzten stpfl. Wj. die belasteten
Teilbetrlge des verwendbaren Eigenkapitals.
E Billigkeitsmaßnahmen: Die Notwendigkeit der Auflosung aller stillen Reserven
ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut des Abs. 3 und ist vom Gesetzgeber ge-
wollt. Fkr Billigkeitsmaßnahmen aus sachlichen Grknden ist daher kein Raum;
allenfalls konnen Billigkeitsmaßnahmen wegen subjektiver Hlrten nach Lage
des Einzelfalls zu prkfen sein (FinMin. NRW v. 19.7.1978, StEK KStG 1977
§ 13 Nr. 1; koord. Llndererl., FinMin. Hessen v. 6.10.1980, DB 1980, 2163; krit.
Streck/OlgemEller VI. § 13 Rn. 8).
E Freibetrag nach § 16 EStG: Die Freibetragsregelung des § 16 Abs. 4 EStG findet
keine Anwendung (str. vor Neufassung des § 16 Abs. 4 EStG durch das JStG
1996, s. hierzu Anm. 13aE).
Teilwertansatz in der Anfangsbilanz: Wlhrend der Ansatz des Teilwerts in
der Schlußbilanz die Versteuerung der stillen Reserven bewirkt, fkhrt der Ansatz
des Teilwerts in der Anfangsbilanz umgekehrt dazu, daß die wlhrend der StFrei-
heit gebildeten stillen Reserven nach Abs. 3 Satz 1 vorbehaltlich der Regelung in
Abs. 4 Satz 2 steuerneutral aufgedeckt und damit endgkltig freigestellt werden
(R 54 Abs. 2 KStR).
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In den Folgejahren sind die Bilanzansltze der Anfangsbilanz fortzuschreiben.
Die nach § 13 Abs. 3 Satz 1 angesetzten Teilwerte sind an die Stelle der in § 6
EStG vorgeschriebenen AHK getreten. Die in der Anfangsbilanz ausgewiesenen
Teilwerte sind die Grundlage der AfA-Bemessung. Von den Teilwerten sind die
gesetzlich zullssigen Abschreibungen vorzunehmen (vgl. jedoch Anm. 35 ff. zu
der Sonderregelung fkr Wohnungsunternehmen gem. Abs. 3 Sltze 2 ff.).

3. Sonderregelung zur Ermittlung des Teilwerts der ehemals gemein-
ndtzigen Wohnungsunternehmen iSv. Abs. 3 Satz 2

Die FinVerw. hat mit BMF-Schr. v. 30.3.1990 (BStBl. I 1990, 149) fkr ehemals
gemeinnktzige Wohnungsunternehmen, die durch das StReformG 1990 v.
25.7.1988 mit Wirkung ab VZ 1990 bzw. auf Antrag ab VZ 1991 (vgl. § 54
Abs. 4 aF) stpfl. wurden, eine Sonderregelung geschaffen. Diese Wohnungsun-
ternehmen dkrfen die Teilwerte des gesamten Grundbesitzes – Grund und Bo-
den sowie Geblude – in der von ihnen bei Eintritt der StPflicht aufzustellenden
Anfangsbilanz nach einem vereinfachten Verfahren ermitteln. Die Teilwerte des
Grundbesitzes konnen nach dieser Verwaltungsregelung pauschaliert auf der
Grundlage der historischen AHK unter Berkcksichtigung von Baukostenindizes
berechnet werden. Das vereinfachte Verfahren nach dem BMF-Schreiben gilt
nur, wenn der gesamte Grundbesitz einheitlich nach diesem Verfahren bewertet
wird. Es gilt im kbrigen fkr die Bewertung in dem Zeitpunkt, „in dem die bishe-
rige StBefreiung gemeinnktziger Wohnungsunternehmen und Organe der staat-
lichen Wohnungspolitik ganz oder teilweise erlischt“, also fkr die Bewertung zu
Beginn des VZ 1990 bzw. bei Auskbung der Option gem. § 54 Abs. 4 aF zu Be-
ginn des VZ 1991. Abgesehen von dieser Vereinfachungsregelung bleibt es zu-
llssig, die Teilwerte durch Sachverstlndigengutachten zu belegen (vgl. hierzu
OFD Dkss. v. 11.8.1992, KStHA 1996 H 13/4; OFD Frankf. v. 18.12.1991,
KSt.-Kartei § 5 Karte Jh; FinMin. NRW v. 20.1.1994, KStHA 1998 H 13/5).

Einstweilen frei.

B. Besondere Bewertungsvorschriften fdr Wohnungs-
unternehmen iSd. § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 11 sowie andere

Unternehmen iSd. Abs. 3 Satz 9 Nr. 1–4
(Abs. 3 Setze 2–11)

I. fberblick zu Abs. 3 Setze 2–11

Durch das StReformG 1990 v. 25.7.1988 sind die vormals gemeinnktzigen, von
der StPflicht befreiten Wohnungsunternehmen und Organe der staatlichen
Wohnungsbaupolitik nach § 5 Nr. 10 und 11 KStG 1984 unter Aufhebung der
Wohnungsgemeinnktzigkeit stpfl. geworden.
Teilwertaufstockung bei Beendigung der Gemeinndtzigkeit: Mit dem Be-
ginn der StPflicht zum 1.1.1990 bzw. auf Antrag zum 1.1.1991 (§ 54 Abs. 4
KStG aF) mußten diese Wohnungsunternehmen ihren Grundbesitz, insbes. Ge-
blude oder Gebludeteile, gem. Abs. 3 Satz 1 iVm. Abs. 2 bzw. Abs. 5 in der An-
fangsbilanz mit den Teilwerten ansetzen. Es kam also zur steuerneutralen Auf-
deckung erheblicher stiller Reserven, verbunden mit der Konsequenz einer zT
wesentlich hoheren Bemessungsgrundlage fkr zukknftige AfA. Die infolge des
Eintritts in die StPflicht geschaffenen Abschreibungs- und Verlustverrechnungs-

KStG § 13 Anm. 32–35 Beginn und Erloschen

33

34

35



HHR Lfg. 220 Oktober 2005 Mauel

moglichkeiten wurden von den ehemals gemeinnktzigen Wohnungsunterneh-
men unternehmensintern, aber auch im Konzernverbund durch die frkher unzu-
llssige Ergebnisabfkhrung (BVerwG v. 10.5.1985 – 8 C 52/82, BStBl. II 1985,
440) im Rahmen der stl. Organschaft gem. §§ 14 ff. genutzt.
Begrenzte Verlustnutzung durch Teilwertaufstockung: Mit der Einfkhrung
des Abs. 3 Sltze 2–10 durch das StandOG v. 13.9.1993 und dem splter durch
das Ges. zur inderung des Umwandlungssteuerrechts v. 28.10.1994 erglnzten
Abs. 3 Satz 11 sollte insbes. verhindert werden „daß Verluste aus der Wohnungs-
vermietung ehemals gemeinnktziger Wohnungsunternehmen, soweit sie auf Ab-
schreibungen von hohen Teilwerten beruhen, von anderen Unternehmen be-
rkcksichtigt werden, mit denen sie lediglich konzernrechtlich verbunden sind“
(BTDrucks. 12/5016, 94). Verluste, die auf Abschreibungen auf die Teilwerte
zurkckzufkhren sind, dkrfen daher im Rahmen einer Organschaft dem OT stl.
nicht zugerechnet werden.
Ferner hat der Gesetzgeber durch die Einfkhrung der Abs. 3 Sltze 2–11 die Ver-
lustzurechnung an Dritte bei mitunternehmerischer stiller Beteiligung (atypisch
stille Beteiligung), bei der die Verlustbeteiligung nicht auf die Einlage beschrlnkt
ist und deshalb § 15a Abs. 5 Nr. 1 EStG nicht eingreift, sowie die Geltendma-
chung von Verlusten in Flllen unentgeltlicher oder teilentgeltlicher Rechtsnach-
folge oder in vergleichbaren Flllen der Vermogenskbertragung nach dem
UmwStG ausgeschlossen. Schließlich hat der Gesetzgeber eine stfreie Verluße-
rung und damit die mbertragung solcher Verluste auf Unternehmen im Kon-
zernverbund (BTDrucks. 12/5016, 94) untersagt. Die beschriebenen Regelun-
gen lassen die durch den Teilwertansatz iSd. Abs. 3 Satz 1 bedingten AfA-
Verluste weder zu einem Verlustausgleich noch zu einem Verlustabzug nach
§ 10d EStG zu (vgl. § 13 Abs. 3 Satz 2). Da nach der gesetzgeberischen Inten-
tion die auf der Teilwertabschreibung beruhenden stl. Vorteile außerhalb der
Wohnungswirtschaft nicht erlangt werden sollten, bleibt lediglich eine Verrech-
nung mit zukknftigen Gewinnen aus der Wohnungsvermietung (Mietgewinn)
moglich, nicht jedoch mit anderen Einkknften aus Gewerbebetrieb oder mit an-
deren Einkunftsarten. Auch eine mbertragung des Verlustpotentials auf andere
Unternehmen ist daher ausgeschlossen (vgl. Abs. 3 Satz 9).
Investitionen im Bereich des abnutzbaren unbeweglichen Anlagevermogens
fkhren allerdings zu einer Umqualifizierung eines nur eingeschrlnkt nutzbaren
Verlustpotentials in einen uneingeschrlnkt berkcksichtigungsflhigen Verlust
nach Maßgabe des Abs. 3 Sltze 4–7 (sog. Investitionsklausel).

II. Anwendungsbereich von Abs. 3 Setze 2–11

Die Regelungen in Abs. 3 Sltze 2–11 gelten nicht im Bereich der GewSt. (BMF
v. 20.12.1994, BStBl. I 1994, 917 Tz. 6). Hier bleibt es dabei, daß auf den Teil-
wertansatz zurkckzufkhrende Abschreibungsverluste auch bei den frkheren ge-
meinnktzigen Wohnungsunternehmen gewstl. in vollem Umfang steuermin-
dernd ausgeglichen und ggf. nach § 10a GewStG zum Verlustvortrag genutzt
werden konnen.

Einstweilen frei.
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III. Verrechnung des Abschreibungsverlusts sowie
Ermittlung und Feststellung des nur eingeschrenkt verrechenbaren

Abschreibungsverlusts gem. Abs. 3 Setze 2–8

1. Entstehen eines Abschreibungsverlusts (Abs. 3 Satz 2)
Tatbestandsvoraussetzung ist das Vorliegen eines Verlusts aus Vermietung und
Verpachtung der Geblude oder Gebludeteile, die in der Anfangsbilanz mit dem
Teilwert angesetzt worden sind, bei Wohnungsunternehmen (Abschreibungsver-
lust). Abs. 3 Satz 2 ist auf Wohnungsunternehmen und Organe der staatlichen
Wohnungspolitik (Wohnungsunternehmen) iSd. § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 11 KStG
idF der Bekanntmachung v. 10.2.1994 (BGBl. I 1994, 217) anzuwenden.
Wohnungsunternehmen iSv. § 5 Abs. 1 Nr. 10 aF waren Unternehmen, die
aufgrund der Bestimmungen des Wohnungsgemeinnktzigkeitsgesetzes (WGG)
und der dazu erlassenen Durchfkhrungsverordnung (WGGDV) als gemeinnkt-
zige Wohnungsunternehmen anerkannt waren. Voraussetzung fkr die Anerken-
nung war, daß diese Unternehmen ausschließlich und unmittelbar gemeinnktzi-
gen Zwecken dienten und ihr wirtschaftlicher Geschlftsbetrieb nicht kber den
Rahmen einer Vermogensverwaltung hinausging (zu nlheren Einzelheiten vgl.
§ 5 KStG Anm. 322).
Organe der staatlichen Wohnungspolitik iSv. § 5 Abs. 1 Nr. 11 KStG aF wa-
ren Unternehmen oder Teile hiervon, die nach den Vorschriften des WGG und
der WGGDV als Organe der staatlichen Wohnungspolitik anerkannt waren. Es
handelte sich hierbei um juristische Personen, an denen Bund oder Llnder mit
mindestens 51 vH am Grund- oder Stammkapital beteiligt waren, und die sich
ganz oder kberwiegend wohnungswirtschaftlichen Aufgaben widmeten (zB Kre-
ditinstitute, Verband des Wohnungs- und Siedlungswesens, Beamten-Heimstlt-
tenwerk, Heimstltten und Siedlungsunternehmen – s. § 5 KStG Anm. 371).
E Wohnungsunternehmen im Beitrittsgebiet stellen keine Wohnungsunternehmen iSv.
Abs. 3 Satz 2 dar, so daß die Sltze 2–10 fkr solche Unternehmen in den neuen
Bundesllndern nicht anzuwenden sind, auch wenn sie in der frkheren DDR Ge-
meinnktzigkeitsstatus besessen haben (FinMin. Thkringen v. 17.7.1995, StEK
KStG 1997 § 13 Nr. 8).
Abschreibungsverlust: Abs. 3 Satz 2 enthllt die Legaldefinition des sog. Ab-
schreibungsverlusts. Es handelt sich dabei um Verluste aus der Vermietung und
Verpachtung der Geblude oder der Gebludeteile, die in der Anfangsbilanz mit
dem Teilwert, dem sog. Ausgangswert, angesetzt worden sind.
Der Abschreibungsverlust ist der Teil des Verlusts, der aus der Abschreibung
der Geblude oder Gebludeteile resultiert. In den Anwendungsbereich der Vor-
schrift fallen also nur aufgrund der vorgenommenen AfA eingetretene Verluste
derjenigen Geblude oder Gebludeteile, die bei Eintritt in die StPflicht mit dem
Teilwert (= Ausgangswert) angesetzt worden sind. Werden Geblude oder Ge-
bludeteile splter angeschafft oder hergestellt, ist Abs. 3 Satz 2 nicht einschllgig
(vgl. Abs. 3 Satz 3). Es gelten insoweit die allgemeinen Vorschriften.
Auch soweit der Teilwertansatz in der Anfangsbilanz den bisherigen Buchwerten
entspricht oder gar zu einer Minderung des Buchwerts der bislang angesetzten
Geblude oder Gebludeteile fkhrt, ist Abs. 3 Satz 2 nicht anzuwenden. Denn die
Rechtsfolge des Abs. 3 Satz 2 lost ein Abschreibungsverlust nur insoweit aus, als
er den Unterschiedsbetrag zwischen der AfA nach dem Ausgangswert und den
Abschreibungen nach den bis zum Zeitpunkt des Beginns der StPflicht entstan-
denen AHK der Geblude oder Gebludeteile kbersteigt. Ist der Teilwert gleich
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dem bisherigen Buchwert oder gar niedriger, ermangelt es an einer auf den Teil-
wertansatz zurkckzufkhrenden Mehrabschreibung.
Der Abschreibungsverlust ist danach in einen stl. absetzbaren und einen stl.
nicht absetzbaren Verlust aufzugliedern, da der Gesetzgeber nur den Teil des
Abschreibungsverlusts von der uneingeschrlnkten Verlustverrechnung aus-
schließen will, der durch den Teilwertansatz in der Anfangsbilanz und das daraus
resultierende erhohte Abschreibungsvolumen verursacht ist (Beispiel hierzu s.
Anm. 41).
Abschreibungsverlust aus Vermietung und Verpachtung: Nur der Ab-
schreibungsverlust aus Vermietung und Verpachtung lost die Rechtsfolge des
Abs. 3 Satz 2 aus. Das bedeutet zum einen, daß Verluste aus Verwaltungsauf-
wand, aus dem Betrieb des Gebludes und aus einer nicht mit der Vermietung
und Verpachtung zusammenhlngenden Tltigkeit keine Abschreibungsverluste
darstellen. Zum anderen bedeutet dies, daß nur die reinen Miet- und Pachtertrl-
ge und die damit in kausalem Zusammenhang stehenden Aufwendungen als Ge-
winne/Verluste aus Vermietung und Verpachtung zu erfassen sind. Andere Er-
trlge, zB Ertrlge aus der Verlußerung von Grundstkcken, Finanzertrlge oder
Ertrlge aus Hilfsgeschlften zlhlen nicht zu den Ertrlgen aus Vermietung und
Verpachtung ebensowenig wie die durch diese Ertrlge bedingten Aufwendun-
gen zu Verlusten aus Vermietung und Verpachtung fkhren.
Wlhrend KapGes. und Genossenschaften grundsltzlich nur Einkknfte aus Ge-
werbebetrieb erzielen, die stl. zu ermitteln und der Besteuerung zu unterwerfen
sind, empfiehlt es sich wegen der in Abs. 3 Satz 2 getroffenen Unterscheidung
der Einkunftsarten fkr Wohnungsunternehmen, den Gewinn getrennt nach fol-
genden Tltigkeitsbereichen zu ermitteln (BMF v. 20.12.1994, BStBl. I 1994,
917):
– Gewinn/Verlust aus der stpfl. Vermietung und Verpachtung der in der An-

fangsbilanz mit dem Teilwert angesetzten Geblude oder Gebludeteile;
– Gewinn/Verlust aus der stpfl. Vermietung und Verpachtung anderer als der

in der Anfangsbilanz mit dem Teilwert angesetzten Geblude oder Geblude-
teile (einschl. der von dem Wohnungsunternehmen selbst gemieteten oder
gepachteten Objekte);

– Gewinn/Verlust aus anderer stpfl. Tltigkeit als der Vermietungstltigkeit.
Soweit aus der Vermietung und Verpachtung der Geblude und/oder Geblude-
teile, die bei Beginn der StPflicht mit dem Teilwert angesetzt wurden, ein positi-
ves Ergebnis erzielt wird, liegt kein Abschreibungsverlust vor. Auch die auf dem
erhohten Teilwertansatz beruhende AfA kann in diesem Fall voll geltend ge-
macht werden.

2. Rechtsfolge des Abs. 3 Satz 2
Gem. Abs. 3 Satz 2 dkrfen Wohnungsunternehmen die Abschreibungsverluste
mit anderen Einkknften aus Gewerbebetrieb oder mit anderen Einkknften aus
anderen Einkunftsarten nur ausgleichen oder nach § 10d EStG abziehen, soweit
der Abschreibungsverlust den Unterschiedsbetrag zwischen den AfA nach dem
Ausgangswert und nach den bis zum Zeitpunkt des Beginns der StPflicht ent-
standenen AHK der Geblude oder Gebludeteile kbersteigt. Eingeschrlnkt ist
also der Verlustausgleich und der Verlustabzug nach § 10d EStG. Diese einge-
schrlnkte Verlustverrechnung kommt dann zum Tragen, wenn das Wohnungs-
unternehmen einen Abschreibungsverlust zu verzeichnen hat. Solange Gewinne
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erzielt werden, liegt tatbestandsmlßig kein Abschreibungsverlust vor (s.
Anm. 40 aE).
Werden Gewinne erzielt und keine Verluste ausgewiesen, bestehen daher keine
Einschrlnkungen bei der Verrechnung der AfA, auch soweit sie auf dem gegen-
kber dem frkheren Buchwert erhohten Teilwertansatz beruht.
Erst wenn Verluste eintreten und soweit diese auf den stl. nicht absetzbaren Ab-
schreibungsverlust zurkckzufkhren sind, ergibt sich eine Beschrlnkung des Ver-
lustausgleichs bzw. des Verlustabzugs nach § 10d EStG, soweit sich der Ab-
schreibungsverlust nicht durch Investitionen des laufenden oder folgenden
Jahres verringert (s. Anm. 45, 46) oder mit einem Mietgewinn verrechnet (s.
Anm. 55, 56) werden kann. Die Grundsltze der Mindestbesteuerung sind zu be-
achten, so daß sich neben zeitlichen Beschrlnkungen von daher in den VZ
1999–2003 Einschrlnkungen bei der horizontalen (= einkunftsartbezogenen)
und vertikalen (= einkunftskbergreifenden) Verlustverrechnung und ab dem VZ
2004 betragsmlßige Beschrlnkungen ergeben konnen.

Beispiel: Die historischen AK der Geblude eines Wohnungsunternehmens betragen
10 Mio. E. In der Anfangsbilanz waren Teilwerte von 15 Mio. E anzusetzen. Das Un-
ternehmen erzielt Verluste.
Losung: Das Wohnungsunternehmen kann unbeschrlnkt die AfA auf die historischen
AK, also 2 vH von 10 Mio. = 200000 E geltend machen. Die AfA auf die die AK kber-
schreitenden Teilwerte (= 100000 E) kann lediglich vorgetragen werden.
Ergenzung des vorstehenden Beispiels: Das Wohnungsunternehmen hat im VZ
Aufwendungen zur Erhaltung der Gebludesubstanz.
Losung: Der Erhaltungsaufwand kann verlusterhohend unbeschrlnkt geltend gemacht
werden.

3. Ausnahme bei Ermittlung des Abschreibungsverlusts (Abs. 3 Satz 3)

Gem. Abs. 3 Satz 3 gehort zum Abschreibungsverlust nicht die AfA, soweit sie
sich nach den AHK bemißt, die nach dem Zeitpunkt des Beginns der StPflicht
entstanden ist (s. auch Anm. 40).

Ergenzung des Beispiels zu Anm. 41: Das Wohnungsunternehmen schafft nach
Eintritt in die StPflicht weitere Geblude fkr 6 Mio. E an. Losung: Die AfA von
300000 E ist voll zu berkcksichtigen (vgl. zur weiteren Losung Anm. 46).

Einstweilen frei.

4. Verminderung des nicht ausgleichbaren oder abziehbaren Abschrei-
bungsverlusts durch Vornahme von Investitionen gem. Abs. 3 Satz 4 –
sog. Investitionsklausel (Abs. 3 Satz 4)

a) Tatbestandsvoraussetzungen der Investitionsklausel
Durch die Vornahme von Investitionen hat das Wohnungsunternehmen es in
der Hand, die Rechtsfolgen des Abs. 3 Satz 2 abzuschwlchen und die einge-
schrlnkte Verlustverrechnung ganz oder teilweise zu vermeiden.
Investitionen in das abschreibbare unbewegliche Anlagevermggen: Erfor-
derlich hierzu ist es, daß Investitionen in das abnutzbare unbewegliche Anlage-
vermogen vorgenommen werden. Tatbestandsvoraussetzung ist die Vornahme
von Investitionen in Geblude. Investitionen in Grund und Boden sind nicht be-
gknstigt. Im kbrigen ist das begknstigte Investitionsvolumen nach allgemeinen
stl. Grundsltzen zu beurteilen, was zu folgender Betrachtung fkhrt:
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E Anlage- und UmlaufvermGgen: Bei der Frage der Abgrenzung von Anlage- und
Umlaufvermogen ist auf den Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung des
WG abzustellen. Wird nach diesem Zeitpunkt die Zweckbestimmung der WG
gelndert, gilt folgendes: Bei einer Umwidmung von Anlage- in Umlaufvermo-
gen bleibt das begknstigte Investitionsvolumen unberkhrt, es sei denn, die Um-
widmung erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-
stellung des WG. Wird von Umlauf- in Anlagevermogen umgewidmet, zlhlt das
WG mit der Umwidmung zum begknstigten Investitionsvolumen (BMF v.
20.12.1994, BStBl. I 1994, 917).
E Steuerpflichtiger Bereich: Der Begriff des Anlagevermogens setzt nach zutr. An-
sicht von Gesetzgeber und FinVerw. die Vornahme der Investition im stpfl. Be-
reich der Wohnungsunternehmen voraus, so daß Investitionen im stfreien Be-
reich bei Abs. 3 Satz 4 nicht berkcksichtigt werden konnen (BTDrucks. 12/
7945, 66). Ganz oder teilweise von der KSt. befreite Wohnungsunternehmen
gem. § 5 Abs. 1 Nr. 10 sind deshalb von der Verlustverrechnung ausgenommen
(vgl. Abs. 3 Satz 11).
Investitionen ergeben aktivierungspflichtige Aufwendungen: Ferner mks-
sen die Investitionen zu aktivierungspflichtigen Aufwendungen fkhren. Bei der
Aktivierung von Aufwendungen in der StBil. gelten der Grundsatz der Maß-
geblichkeit der HBil. fkr die StBil. sowie die GoB. Die aktivierungspflichtigen
Aufwendungen als das begknstigte Investitionsvolumen umfassen die stl. zu ak-
tivierenden AHK einschl. der dazugehorigen Anschaffung- und Herstellungsne-
benkosten.
Grundsltzlich ist fkr die Beurteilung, ob AHK vorliegen, auf § 255 HGB abzu-
stellen. Aufgrund des durch das StindG 2003 v. 15.12.2003 (BGBl. I 2004,
2645; BStBl. I 2004, 710) in das EStG eingefkgten § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG (zur
erstmaligen Anwendung, s. § 52 Abs. 16 Sltze 7–9 EStG) sind jedoch in Abwei-
chung zu den handelsrechtl. Vorschriften die Besonderheiten fkr die sog. an-
schaffungsnahen HK zu berkcksichtigen.
Zu aktivieren sind auch Anlagen im Bau (teilfertige Bauten), und zwar mit den
bis zum Bilanzstichtag entstandenen Aufwendungen. Die TeilHK zlhlen zum
begknstigen Investitionsvolumen, nicht dagegen Anzahlungen auf noch zu er-
stellende Anlagen (BMF v. 20.12.1994, BStBl. I 1994, 917).

b) Rechtsfolge der Investitionsklausel: Verminderung des Abschrei-
bungsverlusts um das Doppelte des begdnstigten Investitionsvolu-
mens im Wirtschaftsjahr

Begdnstigtes Investitionsvolumen: Der nach Satz 2 nicht ausgleichbare oder
abziehbare Abschreibungsverlust (Anm. 40) vermindert sich um das Doppelte
der im Wj. anfallenden aktivierungspflichtigen Aufwendungen fkr die zum Anla-
gevermogen des Wohnungsunternehmens gehorenden abnutzbaren unbeweg-
lichen WG. Abs. 3 Satz 4 spricht insoweit von dem begknstigten Investitions-
volumen. Die Vornahme von Investitionen fkhrt zur stl. uneingeschrlnkten
Berkcksichtigung des Abschreibungsverlusts. Er kann von allen positiven Ein-
kknften des Stpfl. abgezogen werden, nicht lediglich vom Mietgewinn.

Beispiel: Der nach Abs. 3 Sltzen 2, 3 stl. nicht absetzbare Abschreibungsverlust be-
trlgt 300000 E. Werden Investitionen iSv. Abs. 3 Satz 4 durchgefkhrt iHv. 100000 E,
wird der Abschreibungsverlust in Hohe des Doppelten von 100000 E, also in Hohe
von 200000 E, auch stl. absetzbar. 200000 E konnen zum Verlustausgleich oder zum
Verlustabzug nach § 10d EStG (ggf. unter Anwendung der Grundsltze der Mindestge-
winnbesteuerung) verwandt werden.
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Fortsetzung Lgsung Beispiel gem. Anm. 42: Fkr die neu angeschafften Geblude
fkr 6 Mio. E gem. Anm. 42 kann nicht nur die AfA von 300000 E (2 vH von 6 Mio. E)
abgezogen werden. Die Neuanschaffungen fkhren zu einer Minderung des nicht ab-
ziehbaren Verlusts bis zum Doppelten der AK, im Beispiel also bis 12 Mio. E.

Einstweilen frei.

5. Behandlung des im Wirtschaftsjahr das Abschreibungsvolumen dber-
steigenden begdnstigten Investitionsvolumens (Abs. 3 Satz 5)

a) Tatbestandsvoraussetzungen: Das begdnstigte Investitionsvolumen
dbersteigt den nicht ausgleichbaren oder abziehbaren Abschreibungs-
verlust

Die Rechtsfolgen gem. Abs. 3 Satz 5 werden ausgelost, wenn das begknstigte In-
vestitionsvolumen den ausgleichsflhigen oder abziehbaren Abschreibungsver-
lust kbersteigt. Das begknstigte Investitionsvolumen stellt dabei das Doppelte
der durchgefkhrten Investitionen in das bewegliche Anlagevermogen dar. Zu
beachten ist, daß nur Investitionen im stpfl. Bereich des Wohnungsunterneh-
mens die Rechtsfolge des Abs. 3 Satz 5 auslosen (s. Anm. 45).

b) Rechtsfolge: Rdcktrag zur Erhghung des begdnstigten Investitions-
volumens des Vorjahres oder Vortrag zur Erhghung des begdnstigten
Investitionsvolumens des/der Folgejahr(e)

Hat der Stpfl. im Wj. begknstigte Investitionen vorgenommen, die den nach
Satz 2 nicht ausgleichbaren Abschreibungsverlust kbersteigen, sieht Satz 5 den
Rkck- bzw. Vortrag des verbleibenden Investitionsvolumens vor. Das den ab-
setzbaren Abschreibungsverlust kbersteigende Investitionsvolumen wirkt sich
im Wj. der Vornahme der Investition nicht aus, wenn der doppelte Betrag der
begknstigten Investitionen hoher als der Abschreibungsverlust ist.
Das den nicht ausgleichs- bzw. abzugsflhigen Abschreibungsverlust kbersteigen-
de begknstigte Investitionsvolumen ist wie folgt zu behandeln:
Rdcktrag: Nach Abs. 3 Satz 5 Halbs. 1 erfolgt zunlchst ein Rkcktrag zur Erho-
hung des begknstigten Investitionsvolumens des Vorjahres. Es kann also im
Vorjahr ein weiterer, ursprknglich nicht ausgleichs- bzw. abzugsflhiger Ab-
schreibungsverlust unter Beachtung der Grundsltze der Mindestgewinnbesteue-
rung geltend gemacht werden. Eine bereits erfolgte Veranlagung ist nach § 175
Abs. 1 Nr. 2 AO zu lndern.
Vortrag: Verbleibt auch nach einem solchen Rkcktrag ein stl. nicht ausgleichs-
bzw. abzugsflhiger Abschreibungsverlust, ist nach Abs. 3 Satz 5 Halbs. 2 der
verbleibende Betrag des begknstigten Investitionsvolumens in das/die folgen-
de(n) Wj. vorzutragen. Das jeweilige Vortragsvolumen wird nach § 13 Abs. 3
Satz 5 Halbs. 2 und Satz 8, § 10d Abs. 4 EStG gesondert festgestellt (§ 179
Abs. 1 AO). Dieser Feststellungsbescheid hat gem. § 171 Abs. 10, § 157 Abs. 2
AO Grundlagenfunktion.

Einstweilen frei.
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6. Verrechnung des verbleibenden Abschreibungsverlusts nach Berdck-
sichtigung der Investitionsklausel mit dem Mietgewinn (Abs. 3 Satz 6)

a) Tatbestandsvoraussetzungen: Vorliegen eines nach Satz 4 verbleiben-
den, nicht ausgleichsfehigen oder abziehbaren Abschreibungsverlusts
und Vorliegen eines Mietgewinns

Verbleibender Abschreibungsverlust: Ob nach Berkcksichtigung der Investi-
tionsklausel ein Abschreibungsverlust verbleibt, der nicht ausgeglichen oder ab-
gezogen werden darf, beurteilt sich nach den Ausfkhrungen zu Anm. 45–51. Es
ist also festzustellen, ob nach Berkcksichtigung der sich aus der Investitionsklau-
sel (Abs. 3 Sltze 4, 5) ergebenden Rechtsfolgen ein nicht ausgleichs- bzw. ab-
zugsflhiger Abschreibungsverlust besteht. Verbleibt ein stl. nicht absetzbarer
Abschreibungsverlust, sind die weiteren Voraussetzungen von Satz 6 zu prkfen.
Vorliegen eines Gewinns aus der Vermietung und Verpachtung von Ge-
beuden oder Gebeudeteilen (Mietgewinn): Der Gewinn aus der Vermietung
und Verpachtung von Gebluden und Gebludeteilen ist gesetzlich als Mietge-
winn definiert. Der Mietgewinn stellt den Saldo aus der gesamten Vermietungs-
und Verpachtungstltigkeit des Wohnungsunternehmens, korrigiert um den nicht
ausgleichsflhigen und nicht abziehbaren Abschreibungsverlust des laufenden
Wj. nach Abs. 3 Sltze 2–5, dar. Er ist regelmlßig wie folgt zu berechnen (BMF
v. 20.12.1994, BStBl. I 1994, 917 Tz. 4):
– Gewinn/Verlust aus der stpfl. Vermietung und Verpachtung anderer als in

der Anfangsbilanz mit dem Teilwert angesetzter Geblude,
– zuzkglich Gewinn/abzkglich Verlust aus der stpfl. Vermietung und Verpach-

tung der in der Anfangsbilanz mit dem Teilwert angesetzten Geblude oder
Gebludeteile,

– zuzkglich nicht ausgleichsflhiger und nicht abziehbarer Abschreibungsverlu-
ste nach Abs. 3 Sltze 2–5.

b) Rechtsfolge: Verrechnung des nach Abs. 3 Satz 2 iVm. Abs. 3 Satz 4
verbleibenden Abschreibungsverlusts mit dem Mietgewinn

Abs. 3 Satz 6 ermoglicht die Verrechnung des verbleibenden Abschreibungsver-
lusts (s. Anm. 51) mit dem Mietgewinn (s. Anm. 55). Verrechenbar nach Abs. 3
Satz 6 ist der nicht ausgleichs- bzw. abzugsflhige Abschreibungsverlust im Wj.
in der Hohe, in der ein Mietgewinn verbleibt. Die Verrechnung erfolgt bis zur
Hohe des Mietgewinns des laufenden Wj. Eine Berkcksichtigung des Abschrei-
bungsverlusts erfolgt also in voller Hohe, wenn der Mietgewinn den verbleiben-
den Abschreibungsverlust kbersteigt. Ist das nicht der Fall und kbersteigt der
nicht ausgleichs- und abzugsflhige Abschreibungsverlust den Mietgewinn, wird
der nicht verrechenbare Teil des Abschreibungsverlusts gesondert festgestellt
(§ 13 Abs. 3 Sltze 6–8, § 10d Abs. 4 EStG). Der zum Schluß des Wj. festge-
stellte verbleibende Abschreibungsverlust ist mit Mietgewinnen kknftiger Wj. zu
verrechnen.

Beispiel: Das Wohnungsunternehmen erzielt in 01 einen Verlust aus der Vermietung
und Verpachtung der in der Anfangsbilanz mit dem Teilwert angesetzten Geblude
oder Gebludeteile von 750000 E. Die Differenz zwischen der AfA nach dem Teilwert
(= 675000 E) und der AfA nach den historischen AHK (= 300000 E) betrlgt
375000 E. Investitionen nach Abs. 3 Satz 4 wurden nicht vorgenommen. Außerdem
erzielt das Wohnungsunternehmen einen Gewinn aus Vermietung und Verpachtung
anderer als in der Anfangsbilanz mit dem Teilwert angesetzten Geblude oder Geblu-
deteile von 500000 E und Zinsertrlge von 100000 E.
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Gewinn aus VuV anderer als in
der Anfangsbilanz mit dem Teil-
wert angesetzter Geblude/Geblu-
deteile 500000 E
abzkgl. Verlust aus VuV der in der
Anfangsbilanz mit dem Teilwert
angesetzten Geblude/Geblude-
teile –750000 E
zuzkgl. nicht ausgleichsflhiger und
nicht abziehbarer Abschreibungs-
verlust nach Abs. 3 Sltze 2–5 +375000 E
= Mietgewinn nach Abs. 3 Satz 6 125000 E
nicht ausgleichsflhiger und nicht
abziehbarer Abschreibungsverlust
nach Abs. 3 Sltze 2–5 375000 E
abzkgl. Mietgewinn –125000 E
= verbleibender Abschreibungs-
verlust nach Abs. 3 Sltze 2–8 250000 E

Eine Verrechnung des Abschreibungsverlusts mit anderen Gewinnen, zB aus
Kapitaleinkknften oder gewerblicher Tltigkeit, ist nicht zullssig. Solche anderen
Gewinne wirken sich also auf die Feststellung des Abschreibungsverlusts nicht
aus.

Abwandlung des vorstehenden Beispiels: Das Wohnungsunternehmen erzielt in 01 einen wei-
teren Gewinn aus Kapitaleinkknften iHv. 200000 E. Es hat in 01 Investitionen von
50000 E vorgenommen.

Ergebnis 01:
Teilergebnis aus VuV oder mit
dem Teilwert angesetzten Geblu-
de/Gebludeteile –750000 E
Teilergebnis aus VuV anderer Ge-
blude/Gebludeteile +500000 E
Teilergebnis aus anderen Tltigkei-
ten +200000 E
vorllufiger Gewinn – 50000 E –50000 E
Ermittlung des nicht ausgleichsfl-
higen und nicht abziehbaren Ab-
schreibungsverlusts
Teilergebnis aus VuV mit dem
Teilwert angesetzten Geblude/
Gebludeteilen –750 000 E
AfA nach dem Teilwert +675000 E
AfA bis Eintritt in StPflicht nach
historischen AK/HR –300000 E
Differenz (Unterschiedsbetrag) +375000 E 375000 E
uneingeschrlnkter verrechenbarer
Abschreibungsverlust 300000 E
nicht ausgleichsflhiger und nicht
abziehbarer Abschreibungsverlust
gem. Abs. 3 Satz 2 375000 E
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Verlnderung durch Investitionen
gem. Abs. 3 Sltze 4, 5
Investitionen 50000 E 375000 E
begknstigtes Investitionsvolumen
nach Abs. 3 Satz 2 100000 E –100000 E
verbleibender Abschreibungsver-
lust nach Abs. 3 Sltze 2–5 275000 E –50000 E

Verrechnung mit Mietgewinn gem.
Abs. 3 Satz 6
Gewinn aus anderen Gebluden/
Gebludeteilen 500000 E
Verlust aus VuV der mit dem Teil-
wert angesetzten Geblude/Ge-
bludeteile –750000 E
Korrektur um verbleibenden,
nicht ausgleichs- u. abziehbaren
Abschreibungsverlust gem. Abs. 3
Sltze 2–5 275000 E
Mietgewinn gem. Abs. 3 Satz 6 25000 E 25000 E
Verbleibender Abschreibungsver-
lust am 31.12.01 gem. Abs. 3
Sltze 2–8 + 250000 E +250000 E
Einkknfte aus Gewerbebetrieb 200000 E

Einstweilen frei.

7. Gewinnminderung in speteren Wirtschaftsjahren (Abs. 3 Satz 7)
Gem. Abs. 3 Satz 7 ist die Minderung in einem splteren Jahr nur zullssig, soweit
der Abschreibungsverlust in einem vorangegangen Wj. nicht berkcksichtigt wer-
den konnte (sog. verbleibender Abschreibungsverlust). Die Verrechnung mit
laufendem Mietgewinn ist zwingend. Ein Wahlrecht besteht nicht.
Hieraus ergibt sich iVm. den weiteren Ausfkhrungen zur Investitionsklausel und
zum Mietgewinn fkr die Geltendmachung des Abschreibungsverlusts zwingend
folgende Reihenfolge:
– Der im laufenden Jahr nicht abziehbare Abschreibungsverlust vermindert

sich um das Doppelte des begknstigten Investitionsvolumens des laufenden
Jahres und das Doppelte des nicht ausgenutzten Investitionsvolumens der
Vorjahre (Vortrag) und des Folgejahres (Rkcktrag).

– Verbleibt danach ein nicht abziehbarer Abschreibungsverlust, ist er mit Ge-
winnen aus der Vermietung und Verpachtung (Mietgewinnen) des laufenden
Wj. auszugleichen, ein weiterhin bestehender Verlust ist in den Folgejahren
vorzutragen.

Ein Abschreibungsverlust, der irrtkmlich nicht geltend gemacht wurde, verflllt
nach Abs. 3 Satz 7 (Frotscher in Frotscher/Maas, § 13 Rn. 34b). Nur wenn
der geltend gemachte Abschreibungsverlust in vorangegangen Jahren nicht be-
rkcksichtigt werden konnte, weil das Doppelte des Investitionsvolumens und
der Mietgewinn den aufgelaufenen Abschreibungsverlust betragsmlßig nicht er-
reicht haben, erfolgt eine Berkcksichtigung in splteren Wj.
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Gesondert festzustellen sind der am Ende des Wj. verbleibende, vortragsflhige
stl. noch nicht abgesetzte Abschreibungsverlust sowie das vortragsflhige Inve-
stitionsvolumen gem. Abs. 3 Satz 4.

8. Gesonderte Feststellung des verbleibenden Abschreibungsverlusts
und des Vortragsvolumens (Abs. 3 Satz 8)

Nach Abs. 3 Satz 8 sind am Schluß des Wj. der verbleibende Abschreibungsver-
lust und das Vortragsvolumen gesondert festzustellen. Es handelt sich hierbei
um eine gesonderte Feststellung iSv. § 179 AO des vortragsflhigen, stl. noch
nicht berkcksichtigten Abschreibungsverlusts sowie des Investitionsvolumens
iSd. Ausfkhrungen zu Anm. 46 ff., das noch nicht zur Abziehbarkeit des Ab-
schreibungsverlusts gefkhrt hat. Die in Bestandskraft erwachsenden Feststellun-
gen sind durch Einspruch anfechtbar.

Einstweilen frei.

IV. Entsprechende Geltung der Setze 2–8 bei anderen
Unternehmen (Abs. 3 Satz 9)

1. Organtreger (Nr. 1)
Nach Abs. 3 Satz 9 Nr. 1 gelten auch fkr Organtrlger (OT), soweit diesen der
Abschreibungsverlust oder der Mietgewinn des Wohnungsunternehmens zuzu-
rechen ist, die Sltze 2–8 entsprechend. Bei dem OT ist der Abschreibungsver-
lust einer Organgesellschaft (OG) nur mit dem Mietgewinn dieser OG aus-
gleichbar.
Zurechnung von Abschreibungsverlusten des Wohnungsunternehmens:
Eine Verrechnung bei dem OT selbst erfolgt nicht. Nur soweit also bei der OG
der nicht ausgleichsflhige oder nicht abziehbare Abschreibungsverlust durch ein
begknstigtes Investitionsvolumen verringert oder mit einem Mietgewinn ver-
rechnet werden kann, ergibt sich eine stl. Auswirkung beim OT. Eine Verrech-
nung mit Besteuerungsgrundlagen des OT findet nicht statt. Ebensowenig ist
eine Verrechnung mit den Besteuerungsgrundlagen anderer OG zullssig (eben-
so Frotscher in Frotscher/Maas, § 13 Rn. 34d). Die gesonderte Feststellung
des verbleibenden Abschreibungsverlusts sowie des Vortragsvolumens wird
zwar nach Abs. 3 Satz 8 auf der Ebene des OT vorgenommen, berkcksichtigt
aber ausschließlich die Gegebenheiten bei der OG.
Kein neues Ausgleichsvolumen beim Organtreger: Durch diese Regelungen
wird sichergestellt, daß durch die Bildung einer Organschaft Abschreibungsver-
luste, die bei der OG nicht ausgleichbar wlren, bei dem OT nicht berkcksichtigt
werden konnen.

2. Atypisch Stille Beteiligung an dem Wohnungsunternehmen (Nr. 2)
Gem. Abs. 3 Satz 9 Nr. 2 gelten die Sltze 2–8 entsprechend fkr natkrliche Per-
sonen und Korperschaften, Personenvereinigungen oder Vermogensmassen
(zur Definition der Begriffe vgl. Anm. 11), die an dem Wohnungsunternehmen
still beteiligt sind, wenn sie als Unternehmer oder Mitunternehmer anzusehen
sind. Unternehmerische bzw. mitunternehmerische stille Beteiligungen sind sog.
atypisch stille Beteiligungen (vgl. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Aus der entsprechen-
den Anwendungen der Sltze 2–8 folgt, daß die Abzugsbeschrlnkung des Ab-
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schreibungsverlusts bei atypisch stillen Beteiligungen auf der Ebene des Mitun-
ternehmers greift.
Ermittlung auf Mitunternehmerebene: Die in diesem Zusammenhang rele-
vanten Umstlnde (Abschreibungsverlust, begknstigtes Investitionsvolumen,
Vortragsvolumen, Mietgewinn, verbleibender Abschreibungsverlust) sind auf
der Mitunternehmerebene zu ermitteln. Entsprechend den dort getroffenen Er-
mittlungen ist die gesonderte Feststellung beim Wohnungsunternehmen vorzu-
nehmen. Die Regelung bewirkt, daß durch eine mitunternehmerische stille Be-
teiligung, bei der die Verlustbeteiligung nicht auf die Einlage beschrlnkt ist und
deshalb § 15a Abs. 5 Nr. 1 EStG nicht eingreift, keine Zurechnung von Verlu-
sten bei Dritten erfolgt (BTDrucks. 12/5016, 94).
Durch die Begrkndung einer atypisch stillen Gesellschaft kann also trotz unbe-
schrlnkter Verlustbeteiligung des atypisch stillen Gesellschafters nicht erreicht
werden, daß Verluste verrechnet werden, die kber die fkr Wohnungsunterneh-
men eingeschrlnkte Verlustverrechnungsmoglichkeit des Abs. 3 Sltze 2–8 hin-
ausgehen.

3. Unentgeltliche fbertragung auf nahestehende Personen (Nr. 3)
Nach Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 gelten die Sltze 2–8 entsprechend fkr natkrliche Per-
sonen und Korperschaften, Personenvereinigungen oder Vermogensmassen, die
dem Wohnungsunternehmen nahestehen, soweit ihnen Geblude oder Geblude-
teile des Wohnungsunternehmens, die in der Anfangsbilanz mit dem Ausgangs-
wert angesetzt worden sind, unentgeltlich kbertragen werden.
Nahestehende Personen: Betroffen von Nr. 3 sind nahestehende Personen.
Dem Wohnungsunternehmen nahestehende Personen konnen sowohl juristi-
sche als auch natkrliche Personen sein. Im kbrigen fehlt eine gesetzliche Defini-
tion der nahestehenden Person.
UE kann zur Auslegung des Begriffes die Rspr. des BFH zur nahestehenden
Personen im Rahmen der vGA (s. § 8 Anm. 44 mwN) herangezogen werden
(ebenso Ernst & Young/Bott, § 13 Rn. 120; Gosch/Heger, § 13 Rn. 46). Diese
Auslegung ergibt sich auch vor dem Hintergrund, daß die unentgeltliche mber-
tragung von Gebluden oder Gebludeteilen durch Wohnungsunternehmen re-
gelmlßig eine vGA iSv. § 8 Abs. 3 Satz 2 darstellen wird, die allerdings nur gerin-
ge Einkommenskorrekturen erforderlich machen wird.
Denn aufgrund des Teilwertansatzes beim Wohnungsunternehmen ergeben sich
– jedenfalls bei zeitnaher mbertragung nach Eintritt in die StPflicht – allenfalls
geringe Bewertungsunterschiede zwischen Buchwert der kbertragenen Objekte
und der Bewertung der damit verbundenen vGA. Die Geltendmachung der
AfA-Potentials durch den Rechtsnachfolger aufgrund des Teilwertansatzes will
Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 verhindern (BTDrucks. 12/5016, 94).
Erglnzend kann uE zur Bestimmung der nahestehenden Person § 1 Abs. 2
AStG herangezogen werden.
Unentgeltliche fbertragung: Weitere Voraussetzung ist, daß Geblude oder
Gebludeteile des Wohnungsunternehmens, die in der Anfangsbilanz mit dem
Ausgangswert angesetzt worden sind, unentgeltlich kbertragen werden.
Gemeint sind neben unentgeltlichen mbertragungen im Wege der Einzelrechts-
nachfolge (Schenkungen, vorweggenommene Erbfolge) auch mbertragungen im
Wege der Erbfolge (Gesamtrechtsnachfolge).
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E Teilentgeltliche Hbertragung: Die teilentgeltliche mbertragung lost die Rechtsfolge
des Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 (analoge Anwendung von Sltzen 2–8) in dem Umfang
aus, wie Geblude oder Gebludeteile an den Rechtsnachfolger unentgeltlich
kbertragen werden. Das Rechtsgeschlft ist daher aufzuteilen in einen unentgelt-
lichen und einen entgeltlichen Teil, wobei diese Aufteilung unter Zugrundele-
gung des Verkehrswerts der kbertragenen Objekte zu erfolgen hat. Hinsichtlich
des entgeltlichen Teils liegt kein Anwendungsfall des Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 vor.
Die AfA-Verluste konnen vom Rechtsnachfolger auch mit stl. Wirkung in vol-
lem Umfang genutzt werden (zu den Rechtsfolgen der unentgeltlichen Verluße-
rung gem. Abs. 3 Satz 10 s. Anm. 71).

4. fbertragungen nach dem Umwandlungssteuergesetz unter dem Teil-
wert (Nr. 4)

Nach Abs. 3 Satz 9 Nr. 4 haben natkrliche Personen und Korperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermogensmassen, soweit sie bei Vermogenskbertra-
gungen nach dem UmwStG Geblude oder Gebludeteile des Wohnungsunter-
nehmens, die in der Anfangsbilanz mit dem Ausgangswert angesetzt worden
sind, mit einem unter dem Teilwert liegenden Wert ansetzen, Sltze 2–8 entspre-
chend anzuwenden.
Wie Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 schrlnkt auch Satz 9 Nr. 4 die stl. Berkcksichtigung von
AfA-Verlusten dann ein, wenn das Wohnungsunternehmen seine Wohnobjekte
auf ein anderes StSubjekt kbertrlgt, wobei dieses andere StSubjekt an sich nicht
in den Regelungsbereich des Abs. 3 Sltze 2–8 flllt.
Voraussetzung fkr die Anwendung von Nr. 4 ist, daß das StSubjekt, auf das die
Wohngeblude nach den Vorschriften des UmwStG kbertragen werden, fkr den
Ansatz dieser Objekte in seiner Bilanz einen Ansatz unter dem Teilwert wlhlt.
Nr. 4 ist demnach anzuwenden, wenn Buchwerte oder Zwischenwerte gewlhlt
werden.
Buchwert: Wird der Buchwert angesetzt, greift Nr. 4 ein. Abs. 3 Sltze 2–8 sind
entsprechend anzuwenden mit der Folge der eingeschrlnkten Verlustverrech-
nung.
Zwischenwert: Wird ein Zwischenwert angesetzt, werden die stillen Reserven
teilweise aufgedeckt. Es liegt ein Verlußerungsvorgang vor. Der mbertragungs-
vorgang ist in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Da-
zu zwingt die Verlußerungsregelung des Abs. 3 Satz 10, weil sie eine Nachver-
steuerung anordnet, soweit die Geblude oder Gebludeteile nicht mit dem
Buchwert angesetzt werden (zu Einzelheiten vgl. Anm. 75). Nur soweit der Vor-
gang nicht durch Satz 10 erfaßt wird, unterflllt er der Regelung in Nr. 4, dh. nur
der unentgeltliche Teil ist unter Abs. 3 Satz 9 Nr. 4 zu subsumieren.
Teilwert: Bei Ansatz des Teilwerts unterliegt der Rechtsnachfolger/mberneh-
mer nicht den sich aus Abs. 3 Satz 9 Nr. 4 ergebenden Beschrlnkungen hin-
sichtlich der Verrechnung des Verlusts. Allerdings greift Abs. 3 Satz 10 ein (s.
Anm. 71).

Einstweilen frei.
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V. Nachversteuerung der infolge des Teilwertansatzes
unversteuert gebliebenen stillen Reserven bei Vereußerung

des Grundbesitzes (Abs. 3 Satz 10)

1. Tatbestandsvoraussetzungen: Entgeltliche oder in den Fellen des
Abs. 3 Satz 9 unter dem Buchwert liegende fbertragung von in der
Anfangsbilanz des Wohnungsunternehmens mit dem Teilwert ange-
setzten Gebeuden oder Gebeudeteilen von dem Wohnungsunterneh-
men oder einem anderen Rechtstreger iSd. Abs. 3 Satz 9

Gesetzeszweck: Gem. Abs. 3 Satz 10 gilt als Verlußerungspreis der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Verlußerungspreis nach Abzug der Verlußerungs-
kosten und dem Wert, der sich fkr das Geblude oder den Gebludeteil im Zeit-
punkt der Verlußerung aus dem Ansatz mit den AHK vermindert um die AfA
nach § 7 EStG ergibt, soweit Geblude oder Gebludeteile des Wohnungsunter-
nehmens oder eines Rechtstrlgers nach Satz 8 kbertragen werden. Abs. 3
Satz 10 enthllt damit eine Art „Schlußbesteuerung“, sofern die bei Eintritt in
die StPflicht mit dem Teilwert angesetzten Geblude und Gebludeteile entgelt-
lich verlußert werden. Ohne die in Abs. 3 Satz 10 enthaltene Sonderregelung er-
glbe sich der Verlußerungsgewinn aus der Differenz zwischen dem nur um die
Verlußerungskosten verminderten Verkaufspreis und den um die zwischenzeit-
lichen Abschreibungen geminderten Teilwert (Buchwert). Aufgrund des auf
dem Teilwertansatz basierenden aufgestockten Buchwerts ist im Verlußerungs-
fall der Verlußerungsgewinn geringer, als er ohne die Aufstockung des Buch-
wertansatzes bei Eintritt in die StPflicht gewesen wlre. Ohne die Sonderrege-
lung gem. Abs. 3 Satz 10 konnte damit durch Verlußerungen im Konzern die
Beschrlnkung der Geltendmachung des Abschreibungsverlusts umgangen wer-
den. Gem. Abs. 3 Satz 10 wird jedoch fkr die Ermittlung des Verlußerungsge-
winns nicht der auf dem Teilwert beruhende Buchwert, sondern der auf den ur-
sprknglichen AHK basierende Buchwert herangezogen. In Verlußerungsflllen
wird also die StFreiheit des Verlußerungsgewinns, soweit sie auf dem Teilwert-
ansatz beruht, korrigiert.
Mit dem Ausgangswert angesetzte Gebeude oder Gebeudeteile: Die Vor-
schrift kommt zur Anwendung, sofern in der Anfangsbilanz mit dem Teilwert
angesetzte Geblude oder Gebludeteile kbertragen werden.
Erfaßt werden die Geblude oder Gebludeteile, die in der Anfangsbilanz des
Wohnungsunternehmens (Anm. 40) mit dem sog. Ausgangswert (Anm. 41) an-
gesetzt wurden.
Persgnlicher Anwendungsbereich: In den personlichen Anwendungsbereich
des Abs. 10 flllt die mbertragung zwischen Wohnungsunternehmen, zwischen
Rechtstrlgern iSv. Abs. 3 Satz 9 sowie zwischen Rechtstrlgern iSv. Abs. 3 Satz 9
und Wohnungsunternehmen. Der Begriff des Wohnungsunternehmens ist in
Abs. 3 Satz 2 definiert. Daher gilt Satz 10 nur fkr solche Rechtstrlger iSv. Abs. 3
Satz 2 und Abs. 3 Satz 9, die Geblude oder Gebludeteile beim Eintritt in die
StPflicht mit den Teilwerten in Ansatz gebracht haben und sie anschließend ent-
geltlich oder in den Flllen des Satz 9 Nr. 4 mit einem anderen als dem Buchwert
auf andere ehemals gemeinnktzige Wohnungsunternehmen oder Organe der
staatlichen Wohnungspolitik oder Rechtstrlger nach Abs. 3 Satz 9 kbertragen
(BMF v. 20.12.1994, BStBl. I 1994, 917 Tz. 8). Nicht zum betroffenen Personen-
kreis zlhlen Wohnungsunternehmen, die nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 ganz oder teil-
weise von der Steuer befreit sind (§ 13 Abs. 3 Satz 11). Der Verweis auf die
Rechtstrlger iSv. Abs. 3 Satz 9 bezieht sich auf slmtliche Rechtstrlger iSv.
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Abs. 3 Satz 9. Hinsichtlich des Eintritts der Rechtsfolge sind jedoch die Rechts-
trlger gem. Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 u. 4 einerseits sowie die Rechtstrlger gem.
Abs. 3 Satz 9 Nr. 1 u. 2 andererseits im Hinblick auf die Einkommenszurech-
nung wie folgt zu unterscheiden:
Bei vorangegangener mbertragung der Wohnungsbestlnde von Wohnungsunter-
nehmen auf Rechtsnachfolger iSv. Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 und 4 tritt die Rechtsfolge
des Abs. 3 Satz 10 im Fall der Weiterverlußerung bei den natkrlichen Personen
oder der Korperschaft, Personenvereinigungen oder Vermogensmasse ein.
Denn sie ist Eigentkmer der Geblude oder Gebludeteile. Die Einkommenszu-
rechnung erfolgt also bei den Rechtssubjekten iSv. Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 und
Nr. 4.
Demgegenkber treten bei der Begrkndung von Organschaftsverhlltnissen gem.
Abs. 3 Satz 9 Nr. 1 oder stillen Beteiligungen gem. Abs. 3 Satz 9 Nr. 2 die
Rechtsfolgen des Abs. 10 beim Wohnungsunternehmen ein. Denn durch die
Eingehung von Organschaftsverhlltnissen oder stillen Beteiligungen lndern sich
die Rechtsverhlltnisse an den Gebluden oder Gebludeteilen nicht. Sie werden
vom Wohnungsunternehmen kbertragen, so daß dort auch die Einkommenszu-
rechnung zu erfolgen hat (ebenso Ernst & Young/Bott, § 13 Rn. 135, 136).
Entgeltliche oder in den Fellen des Abs. 3 Satz 9 Nr. 4 mit anderen als
dem Buchwert erfolgende fbertragung: Abs. 3 Satz 10 setzt weiter voraus,
daß die mbertragung entgeltlich und in den Flllen des Abs. 3 Satz 9 Nr. 4 mit ei-
nem anderen als dem Buchwert erfolgt. Jede teil- oder vollentgeltliche Verluße-
rung lost die Rechtsfolge des Satzes 10 aus.
Unproblematisch sind die Fllle, in denen die entgeltliche mbertragung durch
Wohnungsunternehmen erfolgt, ohne daß vorher eine mbertragung nach Abs. 3
Satz 9 Nr. 3 oder Nr. 4 stattgefunden hat. Ist dagegen eine teilentgeltliche mber-
tragung nach Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 oder eine mbertragung nach UmwStG zu ei-
nem kber dem Buchwert, aber unter dem Teilwert liegendem Ansatz (Zwischen-
werten) nach Abs. 3 Satz 9 Nr. 4 vorausgegangen, ist Satz 10 insoweit nicht
anzuwenden, als bereits diese vorangegangene Verlußerung der Regelung des
Satzes 10 unterfiel. Dies ist in dem Umfang der Fall gewesen, wie die frkhere
mbertragung teilentgeltlichen Charakter gehabt hat, weil die mbertragung nach
Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 gegen Entgelt unterhalb des Verkehrswerts oder nach Abs. 3
Satz 9 Nr. 4 unterhalb des Teilwerts erfolgt ist. Der damalige Verlußerungsvor-
gang ist daher in einen (teil) entgeltlichen und einen unentgeltlichen Vorgang
aufzuteilen. Nur der als unentgeltlich eingestufte Teil der frkheren mbertragung
wird bei erneuter Verlußerung von Abs. 3 Satz 10 erfaßt. Hat die frkhere mber-
tragung gem. Abs. 3 Satz 9 Nr. 3 oder Nr. 4 vollentgeltlichen Charakter gehabt
oder ist sie zu Teilwerten erfolgt, ist fkr eine nochmalige Anwendung von
Abs. 3 Satz 10 kein Raum. Denn die damalige Verlußerung hat bereits in vollen
Umfang die Rechtsfolge gem. Abs. 3 Satz 10 ausgelost.

2. Rechtsfolge: Versteuerung des Vereußerungsgewinns
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Verlußerungspreis nach Abzug der Ver-
lußerungskosten und dem Wert, der sich fkr das Geblude oder den Gebludeteil
im Zeitpunkt der Verlußerung aus dem Ansatz mit den AHK, vermindert um
die AfA nach § 7 EStG ergibt, gilt als Verlußerungspreis. Zur Ermittlung des
fiktiven Verlußerungsgewinns ist der Verlußerungspreis (abzkglich Verluße-
rungskosten) den fortgefkhrten historischen AHK gegenkberzustellen. (zur Er-
mittlung des historischen AHK vgl. Anm. 33).
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Es wird nicht der tatslchliche Verlußerungsgewinn, wie er sich unter Berkck-
sichtigung des aufgrund des Teilwertansatzes in der Anfangsbilanz erhohten
Buchwerts ergibt, sondern der fiktive Verlußerungsgewinn, wie er sich unter
Zugrundelegung eines fiktiven Buchwerts, der die fortgefkhrten historischen
AHK in Ansatz bringt, bestimmt.
Eine Besteuerung des fiktiven Verlußerungsgewinns kann durch die Reinvesti-
tionbegknstigung des § 6b EStG aufgeschoben werden. Denn der sich nach
§ 13 Abs. 3 Satz 10 ergebende Gewinn aus der Verlußerung eines Gebludes
oder Gebludeanteils ist unter den Voraussetzungen des § 6b EStG begknstigt.
Der bilanzielle Aufwand aus der Bildung der § 6b EStG-Rkcklage muß bei voll-
stlndiger Neutralisierung des stl. Verlußerungsgewinnes dem Betrag des fikti-
ven, nicht dem Betrag des tatslchlichen (handelsrechtlichen) Verlußerungsge-
winns entsprechen. Gleichwohl kann die Rkcklage in der HBil. nur in Hohe des
tatslchlichen Verlußerungsgewinns gebildet werden. Das reicht zur Gewinnneu-
tralisierung aus. In dieser Hohe muß sie jedoch zwingend angesetzt werden, um
dem Erfordernis der umgekehrten Maßgeblichkeit, das eine korrespondierende
Handhabung in HBil. und StBil. verlangt, gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG zu genk-
gen (BMF v. 20.12.1994, BStBl. I 1994, 917 Tz. 8).
Zur Vorbesitzzeit nach § 6b Abs. 4 Nr. 2 EStG zlhlt auch die Besitzzeit vor
Eintritt in die StPflicht (BMF v. 20.12.1994 aaO) Reinvestitionsobjekte, von de-
nen ein Betrag iSv. § 6b Abs. 1 oder 3 EStG abgezogen werden soll, mkssen
zum Anlagevermogen einer inllnd. stpfl. Betriebsstltte gehoren. § 6b Abs. 6
EStG ist entsprechend anzuwenden (BMF v. 20.12.1994 aaO).

Beispiel (BMF v. 20.12.1994, BStBl. I 1994, 917 Tz. 8):
(1) Verlußerungsgewinn im Jahre 01 nach allgemeinen Gewinnermittlungsgrundslt-
zen:
Erlos 320000 E
abzkglich stl. Buchwert –290000 E
= Verlußerungsgewinn 30000 E

(2) Verlußerungsgewinn im Jahr 01 nach Abs. 3 Satz 10
Erlos 320000 E
abzkglich stl. Buchwert nach fortgefkhrten historischen AK – 80000 E
= Verlußerungsgewinn (Abs. 3 Satz 10) 240000 E

(3) Außerbilanzieller Hinzurechnungsbetrag im Jahr 01 nach Abs. 3 Satz 10
Verlußerungsgewinn nach Abs. 3 Satz 10 240000 E
abzkglich Gewinn nach allg. Grundsltzen –300000 E
= außerbilanzieller Hinzurechnungsbetrag 210000 E

(4) Bildung der § 6b EStG-Rkcklage im Jahr 01
Gewinn nach allg. Grundsltzen 30000 E
zuzkglich außerbilanzieller Hinzurechnungsbetrag +210000 E
= bilanzieller Aufwand (§ 6b EStG-Rkcklage) 240000 E

(5) Verprobung
Verlußerungsgewinn lt. StBilanz 30000 E
zuzkglich außerbilanziellem Hinzurechnungsbetrag +210000 E
= Verlußerungsgewinn nach Abs. 3 Satz 10 240000 E
abzkglich bilanzieller Aufwand aus der Bildung der § 6b EStG-Rkcklage –240000 E
= in 01 zu versteuernder Gewinn 0 E
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Die weitere Behandlung der § 6b EStG-Rkcklage erfolgt nach allgemeinen stl.
Grundsltzen.

Einstweilen frei.

VI. Ausnahme vom Anwendungsbereich (Abs. 3 Satz 11)

Abs. 3 Sltze 2–10 gelten gem. Abs. 3 Satz 11 nicht fkr Wohnungsunternehmen,
die nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 stbefreit sind (zu dieser StBefreiung s. § 5
Anm. 321 ff.). Der Hintergrund der Regelung ist darin zu sehen, daß stbefreite
Korperschaften zur vollstlndigen Nutzung des Abschreibungsverlusts im stpfl.
Bereich investieren mkßten, um begknstigtes Investitionsvolumen zu generieren,
hierdurch aber Gefahr laufen, die 10 vH-Grenze der erlaubten Einnahmen nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 10 Satz 1 zu kberschreiten und ihre StFreiheit zu verlieren. Um
dies auszuschließen, nimmt Abs. 3 Satz 11 die stbefreiten Korperschaften gem.
§ 5 Abs. 1 Nr. 10 vom Anwendungsbereich des Abs. 3 Sltze 2–10 aus. Sie kon-
nen ihren Abschreibungsverlust also unbegrenzt geltend machen. Auf die Hohe
des begknstigten Investitionsvolumens kommt es nicht an.

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 4:
Buchwertprivileg fdr die nach § 5 Abs. 1 Nr. 9

steuerbefreiten Kgrperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermggensmassen

A. Allgemeine Erleuterungen zu Abs. 4

I. fberblick zu Abs. 4

Abs. 4 enthllt eine Ausnahmeregelung zu der Bewertungsnorm des Abs. 3. Fkr
bestimmte stbegknstigte Korperschaften, Personenvereinigungen und Vermo-
gensmassen iSv. § 5 Abs. 1 Nr. 9 gilt die Verpflichtung zum Ansatz des Teilwerts
in der Anfangs- und Schlußbilanz nicht. Diese privilegierten Rechtstrlger setzen
die WG in der Anfangs- bzw. Schlußbilanz vielmehr mit den Buchwerten an.
Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, Hlrten zu vermeiden und den Zweck
der StBefreiung nicht zu beeintrlchtigen (BTDrucks. 7/1470, 346). Deshalb
wird in der Schlußbilanz (nur) auf die Versteuerung des Entstrickungsgewinns
verzichtet. Mit der Verpflichtung zum Ansatz der fortgefkhrten Buchwerte in
der Anfangsbilanz wird verhindert, daß die Korperschaft, Personenvereinigung
oder Vermogensmasse iSv. § 5 Abs. 1 Nr. 9 sich durch unterschiedliche Bewer-
tungsmethoden (Buchwertansatz bei Eintritt in die StPflicht gem. Abs. 4 Satz 1
und splterem Teilwertansatz bei Wegfall der StBefreiung) ungerechtfertigte
Steuervorteile verschafft.

II. Anwendungsbereich des Abs. 4

Das Buchwertprivileg war zunlchst auf die Forderung wissenschaftlicher Zwek-
ke sowie auf die Forderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsausbildung be-
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schrlnkt. Durch das KultStiftFG v. 13.12.1990 (BGBl. I 1990, 2775; BStBl. I
1991, 51) ist der Anwendungsbereich mit Wirkung ab dem VZ 1991 (§ 54
Abs. 1 KStG 1991) auf die Forderung mildtltiger und als besonders forderungs-
wkrdig anerkannter kultureller Zwecke erweitert worden. Das StandOG v.
13.9.1993 (BGBl. I 1993, 1569; BStBl. I 1993, 774) hat den Anwendungsbereich
des Buchwertprivilegs mit Wirkung ab dem VZ 1994 (§ 54 Abs. 1 KStG idF das
StandOG) auf die Forderung slmtlicher spendenbegknstigter Zwecke iSd. § 9
Abs. 1 Nr. 2 ausgedehnt. Die Sonderregelung des Abs. 4 korrespondiert mit der
Regelung in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG. Hier wie dort gilt, daß Korperschaf-
ten, Personenvereinigungen und Vermogensmassen mit stbegknstigten Zwecken
iSd. § 51 ff. AO, die nicht nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 spendenbegknstigt sind, unge-
achtet ihrer StBefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von den genannten Sonder-
regelungen nicht erfaßt werden.

Einstweilen frei.

B. Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des Abs. 4

I. Beginn der Steuerbefreiung (Abs. 4 Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzungen: Beginn der Steuerbefreiung aufgrund
von § 5 Abs. 1 Nr. 9 und Vorhandensein von Wirtschaftsgdtern, die der
Fgrderung steuerbegdnstigter Zwecke iSd. § 9 Abs. 1 Nr. 2 dienen

a) Steuerbefreiung aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 9
In den Anwendungsbereich von Abs. 4 Satz 1 fallen Korperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermogensmassen (zur Definition dieser Begriffe vgl.
Anm. 11), die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschlft oder der sonstigen Ver-
fassung und nach der tatslchlichen Geschlftsfkhrung ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnktzigen, mildtltigen oder kirchlichen Zwecken iSd. §§ 51–68 AO
dienen. Diese Rechtstrlger sind gem. §. 5 Abs. 1 Nr. 9 von der KSt. befreit. So-
weit sie einen wirtschaftlichen Geschlftsbetrieb unterhalten, ist die StBefreiung
partiell gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 ausgeschlossen (vgl. zu nlheren Einzelhei-
ten § 5 Anm. 220 ff.). Nach § 60 Abs. 2 AO und § 63 Abs. 2 AO setzt eine StBe-
freiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 voraus, daß die satzungsmlßigen und tatslchlichen
Voraussetzungen fkr die StBefreiung fkr den ganzen VZ vorliegen. Da der VZ
das Kj. ist (§ 25 EStG), beginnt die StBegknstigung regelmlßig am Anfang eines
Kj. Bei bisher vom Kj. abweichendem Wj. ist ein am 31.12. endendes RumpfWj.
zu bilden.

b) Betroffene Wirtschaftsgdter
In den Anwendungsbereich der Vorschrift sind diejenigen WG, die der Forde-
rung stbegknstigter Zwecke iSd. § 9 Abs. 1 Nr. 2 dienen, einbezogen. Es kommt
also jeweils darauf an, ob mit den WG mildtltige, kirchliche, religiose, wissen-
schaftliche oder als besonders forderungswkrdig anerkannte gemeinnktzige
Zwecke verfolgt werden. Anders als in frkheren Gesetzesfassungen, wird nicht
mehr darauf abgestellt, ob die Korperschaft, Vermogensmasse oder Personen-
vereinigung ausschließlich und unmittelbar spendenbegknstigten Zwecken
dient.
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Verfolgt eine Korperschaft iSd. § 5 Abs. 1 Nr. 9 neben diesen Zwecken auch an-
dere gemeinnktzige Zwecke, so kommt Abs. 4 Satz 1 nur fkr diejenigen WG in
Betracht, die einem Zweck iSd. § 5 Abs. 1 Nr. 9 dienen.
WG, die dem stschldlichen wirtschaftlichen Geschlftsbetrieb zuzuordnen sind,
fallen ebenfalls nicht in den Anwendungsbereich des Abs. 4 Satz 1, solange sie
nach Beginn – einer dann allerdings nur partiellen – StBefreiung diesem Bereich
zugeordnet bleiben.

2. Rechtsfolge: Ansatz von Buchwerten in der Schlußbilanz
Bei Beginn der StBefreiung sind die WG mit dem Buchwert anzusetzen. Dies
bedeutet, daß die bisherige Bilanz als Schlußbilanz gilt, soweit das Unternehmen
kein abweichendes Wj. hat. Die Sonderregelung des Abs. 4 Satz 1 lndert also
nichts an der Verpflichtung der bislang stpfl. Korperschaft, eine Schlußbilanz
iSv. Abs. 1 aufzustellen. Das ergibt sich aus den Regelungen in §§ 4, 5 EStG, die
eine solche Bilanz als zwingenden Bestandteil bilanzieller Gewinnermittlung for-
dern. Das ergibt sich aber auch aus der gesetzgeberischen Intention, durch das
Buchwertprivileg des Abs. 4 lediglich die Versteuerung der stillen Reserven (Ent-
strickungsgewinn) zu vermeiden, nicht dagegen die Erfassung des laufenden
Gewinns. Auf die Besteuerung dieses vor der StBefreiung entstanden Gewinn
wird nicht verzichtet.
Verheltnis von Abs. 4 zu Abs. 1: Neben Abs. 4 Satz 1 und dem Ansatz des
Buchwerts findet Abs. 1 mit der Verpflichtung des Ansatzes von Teilwerten bei
solchen Korperschaften Anwendung, die neben den spendenbegknstigten
Zwecken gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 auch noch sonstige gemeinnktzige Zwecke ver-
folgen. Hier bleibt es hinsichtlich der diesen sonstigen gemeinnktzigen Zwecken
dienenden WG bei dem Ansatz des Teilwerts gem. Abs. 1 in der Schlußbilanz
bei Eintritt in die StBefreiung.
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG: Soweit das Unternehmen bisher
den Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG durch Einnahmenkberschußrechnung ermit-
telt hat, ist auch hier eine Schlußbilanz aufzustellen (R 54 Abs. 1 Satz 2 KStR).
Es ist daher erforderlich, zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG
kberzugehen. Der dabei sich eventuell ergebene mbergangsgewinn ist Teil des
letzten laufenden Gewinns und unterliegt dem KStTarif.
Subsidierer Charakter des § 13: Da § 13 nur subsidilren Charakter hat, kann
das Buchwertprivileg nicht beansprucht werden, wenn die Schlußbesteuerung
wegen Verlußerung oder Aufgabe eines Betriebs nach allgemeinen Grundsltzen
durchzufkhren ist (Abschn. 47 Abs. 12 KStR 1995). Bei Betriebsaufgaben
kommt nach gelnderter Auffassung der FinVerw. jedoch die Anwendung von
Abs. 4 Satz 1 in Betracht, nlmlich bei mberfkhrung eines Betriebs oder Teilbe-
triebs in den steuerbefreiten Bereich einer Korperschaft. In diesen Flllen ist die
mberfkhrung der betroffenen WG in den ideellen Bereich zu Buchwerten mog-
lich, auch wenn vorher die Aufgabe des wirtschaftlichen Geschlftsbetriebs er-
kllrt wurde. Nicht anzuwenden ist Abs. 4 Satz 1 jedoch, soweit WG vor oder in
engem zeitlichen Zusammenhang nach der mberfkhrung in den ideellen Bereich
verlußert werden (BMF v. 1.2.2002, BStBl. I 2002, 221).

Einstweilen frei.
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II. Erlgschen der Steuerbefreiung (Abs. 4 Satz 2)

1. Tatbestandsvoraussetzungen: Erlgschen der Steuerbefreiung einer bis-
her gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 steuerbefreiten Kgrperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermggensmasse

In den Anwendungsbereich von Abs. 4 Satz 2 fallen solche Korperschaften, Per-
sonenvereinigungen oder Vermogensmassen, deren StPflicht gem. § 5 Abs. 1
Nr. 9 fortgefallen war und die jetzt wieder stpfl. werden. Umstritten ist die Fra-
ge, ob weitere ungeschriebene Voraussetzung ist, daß die Korperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermogensmasse bereits vor Wegfall der StPflicht gem. § 5
Abs. 1 Nr. 9 stpfl. war, also ob Voraussetzung ein vorheriger Wechsel von der
StPflicht in die StFreiheit mit der Folge einer Bewertung der WG gem. Abs. 1
und Abs. 4 Satz 1 mit dem Buchwert ist (so BTDrucks. 7/1470, 346; aA
Streck/OlgemEller VI. § 13 Rn. 9).
Ferner ist umstritten, ob nur diejenigen WG der Rechtsfolge des Abs. 4 Satz 2
zu unterwerfen sind, die bei Beginn der StBefreiung bereits vorhanden waren,
oder auch solche WG in den Anwendungsbereich von Abs. 4 Satz 2 fallen, die
wlhrend der StBefreiung angeschafft worden sind. Nach dem Wortlaut der Vor-
schrift scheint es gleichgkltig zu sein, ob die WG bei Beginn der StBefreiung be-
reits vorhanden waren oder wlhrend dieser Zeit angeschafft wurden (so
Streck/OlgemEller VI. § 13 Rn. 9).
Die herrschende Meinung geht uE zutr. davon aus, daß in jedem Fall der An-
fangsbilanz eine Schlußbilanz iSd. Abs. 1 vorausgehen muß. Ist das nicht der
Fall, gilt Abs. 3, dh. daß die WG mit dem Teilwert anzusetzen sind. Diese Be-
wertung ist auch dann vorzunehmen, wenn die StBefreiung bereits vor dem In-
krafttreten des § 13 bestanden hat (DEJPW/Jost, § 13 Rn. 52, 169ff; BlFmich/
Wied, § 13 Rn. 26; Frotscher in Frotscher/Maas, § 13 Rn. 43; BTDrucks. 7/
1470, 346; R 55 Abs. 2 Satz 3 KStR). Fkr diese Auslegung spricht uE Sinn und
Zweck des Abs. 4 Satz 2. Nur hinsichtlich der bei Beginn der StBefreiung vor-
handenen WG muß sichergestellt werden, daß es durch gleichartige Bewertung
bei Erloschen der StBefreiung nicht zu ungerechtfertigten Vorteilen kommt.
Der die Korperschaft begknstigende Teilwertansatz gem. Abs. 3 Satz 1 iVm.
Satz 2 ist daher auch in den Flllen anzuwenden, in denen das in die StPflicht
eintretende Unternehmen vorher ununterbrochen von der StPflicht befreit war,
also nie eine Wechsel von der StPflicht zur StBefreiung gem. Abs. 1 iVm. Abs. 4
Satz 1 stattgefunden hat. Auch hier bedarf es nach Sinn und Zweck der Anwen-
dung der einschrlnkenden Regelung des Abs. 4 Satz 2 nicht.

2. Rechtsfolge: Ansatz der fortgefdhrten Buchwerte in der Anfangsbilanz

a) Aufstellen einer Anfangsbilanz
Analog zu Abs. 2 hat die Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermogens-
masse gem. Abs. 4 Satz 2 eine Anfangsbilanz aufzustellen, sobald die StBefrei-
ung erlischt. Dies kann zu einem regullren Bilanzstichtag oder unterjlhrig erfol-
gen.

b) Ansatz der fortgefdhrten Buchwerte
Im Unterschied zu Abs. 2 sind die WG gem. Abs. 4 Satz 2 in der Anfangsbilanz
nicht mit Teilwerten, sondern mit dem Wert anzusetzen, der sich bei ununter-
brochener StPflicht nach den Vorschriften kber die stl. Gewinnermittlung erge-
ben wkrde. Anzusetzen sind danach die fortgefkhrten Buchwerte.
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Nach dem zu Anm. 90 Ausgefkhrten ergeben sich daher folgende Bewertungs-
moglichkeiten, wenn bei einer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 befreiten Korperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermogensmasse die StBefreiung erlischt:
p das Unternehmen war von Beginn seiner subjektiven StPflicht bis zum Fort-

fall der StBefreiung ununterbrochen von der KSt. befreit: die Bewertung aller
WG erfolgt mit dem Teilwert;

p das Unternehmen war vor dem Beginn der StBefreiung bereits objektiv
kstpfl.:
– In der nach Abs. 1 erstellten Schlußbilanz wurden die WG mit dem Buch-

wert bewertet: die Bewertung dieser WG erfolgt mit dem Buchwert.
– Die WG wurden nach Erstellung der Schlußbilanz gem. Abs. 1 wlhrend

der Zeit der StBefreiung angeschafft oder hergestellt: die Bewertung dieser
WG erfolgt mit dem Teilwert.

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 5:
Beginn oder Erlgschen einer teilweisen Steuerbefreiung

I. fberblick zu Abs. 5

Abs. 5 legt die Anwendung der Abs. 1–4 fkr den Fall des Beginns oder des Erlo-
schens einer teilweisen StBefreiung fkr die entsprechenden Teile des BV fest.
Fkr die partielle StBefreiung gelten die gleichen Grundsltze wie fkr den Beginn
oder das Erloschen einer StBefreiung der Gesamt-Korperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermogensmassen.

II. Tatbestand und Rechtsfolge gem. Abs. 5:
Teilweiser Beginn oder teilweises Erlgschen einer Steuerbefreiung

zwingt zur Aufstellung einer Schluß- bzw. Anfangsbilanz

Beginn der partiellen Steuerbefreiung: Im Fall des Beginns der partiellen
StBefreiung ist fkr den Zeitpunkt der Beendigung der StPflicht fkr den Teil des
BV, der bisher stpfl. war, eine Schlußbilanz gem. Abs. 5 iVm. Abs. 1 zu erstellen.
Der teilweise Beginn einer StBefreiung ist in drei Varianten denkbar:
– Wechsel von voller zu nur noch partieller StPflicht,
– Verringerung der partiellen StPflicht,
– Wechsel von partieller StPflicht zu voller StBefreiung.
Erlgschen der partiellen Steuerbefreiung: Im Fall des Erloschens der partiel-
len StBefreiung ist fkr den Teil des BV, fkr den die StPflicht beginnt, eine An-
fangsbilanz aufzustellen (Abs. 5 iVm. Abs. 1).
Das teilweise Erloschen der StBefreiung ist ebenfalls in drei Varianten denkbar:
– Wechsel von voller StBefreiung zu partieller StPflicht,
– Erweiterung der partiellen StPflicht,
– Wechsel von partieller StPflicht zu voller StPflicht
Gemeinsame Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen fdr den Be-
ginn oder das Erlgschen einer Steuerbefreiung: Abs. 5 iVm. Abs. 1 und 2
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setzt ebenso wie bei vollstlndigem Beginn oder Erloschen der StBefreiung die
Existenz von Gewinneinkknften sowie eine bilanzielle Gewinnermittlung vor-
aus. Es gelten in soweit die Ausfkhrungen zu Anm. 13 und 23 entsprechend.
Voraussetzung fkr die Anwendung von Abs. 5 ist eine Verlnderung in der par-
tiellen StPflicht, die zu einer mberfkhrung von steuerverhafteten WG in den
stfreien Bereich oder umgekehrt von WG in die Steuerverhaftung fkhrt. Nicht
ausreichend ist eine Freistellung durch Inanspruchnahme von Freibetrlgen (zB
§§ 24, 25), wenn sich im kbrigen an der sachlichen StPflicht nichts lndert. Solan-
ge die Verlnderung der partiell stpfl. Einkknfte nicht zu einer Verlnderung des
Umfangs des steuerverhafteten BV fkhrt, ist Abs. 5 nicht anzuwenden. Denn es
bedarf keiner Entstrickung oder Verstrickung von WG.
Wegen der Bewertung gilt fkr die partiellen Abspaltungen Abs. 3, fkr bestimmte
gemeinnktzige Korperschaften, Personenvereinigungen und Vermogensmassen
iSv. § 5 Abs. 1 Nr. 9 gilt Abs. 4.
Praktische Bedeutung hat die Regelung insbes.
– bei der partiellen StPflicht einer Pensions-, Sterbe-, Kranken- oder Unterstkt-

zungskasse gem. § 6 infolge mberdotation (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 iVm. § 6),
– bei der partiellen StPflicht mit wirtschaftlichen Geschlftsbetrieben durch eine

im kbrigen stbefreite Korperschaft (§ 5 Abs. 1 Nr. 5, 7, 9, 16, 19 u. 22),
– bei der partiellen StPflicht mit anderen Tltigkeiten außerhalb des stbegknstig-

ten Bereichs (§ 5 Abs. 1 Nr. 10, 12 u. 14).

III. Anwendungsbeispiele im einzelnen

1. Partielle Steuerpflicht bei fberdotation
Bei der Prkfung, ob eine mberdotierung der Pensions- und Unterstktzungskasse
vorliegt, ist das tatslchlich vorhandene Vermogen dem zullssigen Vermogen ge-
genkberzustellen (zu Einzelheiten vgl. § 6 Anm. 8). Damit erstreckt sich die par-
tielle StPflicht der kberdotierten Pensions-, Sterbe-, Kranken- und Unterstkt-
zungskasse auf einen nach dem Anteil der mberdotierung bestimmten
Einkommens- bzw. Vermogensteil, nicht dagegen auf einen abgrenzbaren Teil
des Gesamtvermogens. Dem kberdotierten Teil lassen sich einzelne WG nicht
zuordnen, so daß es auch nicht moglich ist, eine auf den kberdotierten Teil be-
schrlnkte Anfangs- oder Schlußbilanz zu erstellen. Abs. 5 geht mit der Formu-
lierung, daß die Abs. 1–4 fkr den entsprechenden Teil des BV gelten, von der
Moglichkeit der Zuordnung der WG zum stpfl. oder stfreien Bereich aus
(Anm. 94), so daß die Vorschrift hier vom Wortlauf her nicht unmittelbar anzu-
wenden ist. Gleichwohl erfordert der Sinn der Regelung, auch bei einer Pensi-
ons- oder Unterstktzungskasse die Schlußbesteuerung der stillen Reserven bei
teilweisem Beginn der StBefreiung oder deren Freistellung bei teilweisem Erlo-
schen der StBefreiung vorzunehmen, soweit diese auf den stpfl. Bereich entfal-
len.
Teilweiser Beginn der Steuerbefreiung infolge fberdotierung: Bei Wegfall
der partiellen StPflicht geschieht dies in der Weise, daß kber den Wortlaut des
Abs. 5 hinausgehend in der aufzustellenden Schlußbilanz slmtliche WG nach
Abs. 5 iVm. Abs. 3 mit den Teilwerten anzusetzen sind. Hierbei wird allerdings
vorausgesetzt, daß die Pensions-, Sterbe-, Kranken- oder Unterstktzungskasse
Gewinneinkknfte hat. Nachdem das gesamte BV zu Teilwerten angesetzt wurde,
ist der sich ergebende Schlußgewinn der zukknftig stbefreiten Kasse in einem
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zweiten Schritt entsprechend der bisherigen Quote der StPflicht in einen stpfl.
und in einen stfreien Teil aufzuteilen (ebenso BlFmich/Wied, § 13 Rn. 11;
Streck/OlgemEller VI. § 13 Rn. 13; aA DEJPW/Jost, § 13 Rn. 208). Im Be-
reich des stpfl. Teils wird der Entstrickungsgewinn durch Gegenkberstellung der
Teilwerte und der bisherigen Buchwerte festgestellt.
Beim Wechsel von der vollen StPflicht zur partiellen StPflicht ist entsprechend
vorzugehen. Es tritt eine teilweise StBefreiung ein, so daß der Entstrickungsge-
winn fkr den zukknftig stbefreiten Teil des BV zu ermitteln ist. Auch hier wer-
den zunlchst slmtliche WG nach Abs. 5 iVm. Abs. 3 mit den Teilwerten ange-
setzt. Der sich dabei ergebende Schlußgewinn ist aufzuteilen. Steuerverhaftet
bleibt der Teil, der aufgrund der mberdotierung die StPflicht der Kasse begrkn-
det, wlhrend der verbleibende Teil des Schlußgewinns den Entstrickungsgewinn
fkr den in die StBefreiung kberfkhrten Teil des BV darstellt.
Bei einer Reduzierung der mberdotierung vermindert sich der Anteil des steuer-
verhafteten BV. Auch hier tritt eine teilweise StBefreiung ein, so daß gem.
Abs. 5 iVm. Abs. 1 eine Schlußbesteuerung fkr den eingeschrlnkten Teil zu er-
folgen hat. Auch hier wird auf Grundlage der Teilwerte ein Schlußgewinn ermit-
telt. In Hohe des Prozentsatzes, der der Verringerung der Quote der partiellen
StPflicht entspricht, entsteht ein der KSt. zu unterwerfender Entstrickungsge-
winn.
Teilweises Erlgschen der Steuerbefreiung infolge fberdotierung: Das teil-
weise Erloschen der StBefreiung bei einer Pensions- oder Unterstktzungskasse
kann folgende Ursachen haben: erstmalige mberdotierung, Erhohung der mber-
dotierung sowie Wechsel einer kberdotierten Kasse zur vollen StPflicht.
E Erstmalige Hberdotierung: Wird die partielle StPflicht einer Kasse durch erstma-
lige mberdotierung verursacht, muß gem. Abs. 5 iVm. Abs. 2 eine Freistellung
der dem zukknftigen stpfl. Bereich zuzuordnenden stillen Reserven vorgenom-
men werden. Dies geschieht auch hier dadurch, daß das gesamte BV der Kasse
in der Anfangsbilanz mit den Teilwerten angesetzt wird. Das fkhrt dazu, daß das
in der Anfangsbilanz ausgewiesene BV sowohl mit dem stpfl. als auch mit dem
stfreien Teil steuerverstrickt ist.
Der Gesamtgewinn ist daher aufzuteilen, und zwar nach der Quote der mberdo-
tierung anteilig im stfreien und im stpfl. Bereich. Gewinnminderungen, die
durch den Ansatz des Teilwerts bedingt sind (zB AfA), oder niedrigere Verluße-
rungsergebnisse aufgrund des Teilwertansatzes werden durch die Aufteilung
nach Quote splter korrigiert. Die aufgedeckten stillen Reserven werden nur
zum Teil freigestellt.
E HGherer Grad der Hberdotierung oder Wechsel zur vollen Steuerpflicht: Auch wenn die
partielle StPflicht der Kasse durch einen hoheren Grad der mberdotierung oder
einen Wechsel zur vollen StPflicht ausgedehnt wird, erfordert Abs. 5 iVm.
Abs. 2 eine Freistellung der stillen Reserven im Umfange der gestiegenen
StPflicht.
Es muß sichergestellt werden, daß die angesammelten stillen Reserven in Zu-
kunft nicht hoher besteuert werden. Die stillen Reserven mkssen daher im Ver-
hlltnis der Ausdehnung der StPflicht zum neuen Umfang der StPflicht aufge-
deckt werden. Der dabei anfallende Buchgewinn betrifft ausschließlich den
stfreien Bereich und darf nicht besteuert werden.
Die stillen Reserven sind also zur Vermeidung einer Besteuerung in der folgen-
den stpfl. Zeit durch mberfkhrung des entsprechenden Teils des BV in die Steu-
erverhaftung abzugrenzen.
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2. Partielle Steuerpflicht bei wirtschaftlichem Gescheftsbetrieb
Bei einer Reihe von StBefreiungen wird die StBefreiung versagt, wenn die Kor-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse einen wirtschaftlichen
Geschlftsbetrieb gem. § 14 AO unterhllt. Einen solchen Ausschluß sehen die
Befreiungstatbestlnde fkr Berufsverblnde (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2), politische
Parteien (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2), Entschldigungs- und Sicherungseinrichtungen
(§ 5 Abs. 1 Nr. 16 Satz 4), Gesamthafenbetriebe (§ 5 Abs. 1 Nr. 19 Satz 3) sowie
gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragspartein (§ 5 Abs. 1 Nr. 22 Satz 2)
vor.
Sofern nicht bereits kraft Rechtsform gewerbliche Einkknfte erzielt werden (§ 8
Abs. 2), setzt die Anwendung von Abs. 5 einen wirtschaftlichen Geschlftsbe-
trieb mit Gewinneinkknften voraus. Die dem wirtschaftlichen Geschlftsbetrieb
(zur Definition vgl. § 14 AO) dienenden WG stellen das steuerverhaftete BV
dar.
Teilweiser Beginn einer Steuerbefreiung bei wirtschaftlichem Geschefts-
betrieb: Der teilweise Beginn einer StBefreiung kommt in folgenden Flllen in
Betracht:
– Qualifikation eines bisher steuerschldlichen wirtschaftlichen Geschlftsbe-

triebs als fortan steuerunschldlichen Zweckbetrieb,
– Aufgabe eines wirtschaftlichen Geschlftbetriebs oder
– Eintritt in die StBefreiung mit bereits bestehendem wirtschaftlichen Ge-

schlftsbetrieb.
Ein Wechsel in der StPflicht gem. Abs. 5 liegt zB dann vor, wenn ein bislang
steuerschldlicher wirtschaftlicher Geschlftsbetrieb die Voraussetzungen eines
steuerunschldlichen Zweckbetriebs erfkllt. Dieser Wechsel bedeutet gem.
Abs. 5 iVm. Abs. 1 einen partiellen Beginn der StBefreiung, so daß eine Schluß-
bilanz fkr den entsprechenden Teil des BV aufzustellen ist. In dieser Schlußbi-
lanz kommt es aufgrund des Teilwertansatzes gem. Abs. 3 Satz 1 zu einer steuer-
wirksamen Aufdeckung. Etwas anders gilt dann, wenn der teilweise Beginn der
StBefreiung bei wirtschaftlichen Geschlftsbetrieb in den Bereich von Abs. 4
Satz 1 flllt. Hier gilt das Buchwertprivileg, das eine steuerwirksame Entstrickung
verhindert.
Liquidation oder Vereußerung des wirtschaftlichen Gescheftsbetriebs: Et-
was anderes hat jedoch zu gelten, wenn der wirtschaftliche Geschlftsbetrieb
liquidiert oder verlußert wird. In diesem Fall gehen die allgemeinen Vorschrif-
ten des § 16 Abs. 1 und 3 EStG zur Betriebsverlußerung und -aufgabe dem
§ 13 Abs. 5 vor. Dh. daß in der Schlußbilanz im Fall der Verlußerung der Verlu-
ßerungspreis und im Fall der Liquidation die gemeinen Werte anzusetzen sind.
Der Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 EStG ist nicht zu gewlhren (zur frkher be-
stehenden Streitfrage vgl. Anm. 13 aE.). § 13 ist nicht anzuwenden. Es kommt
daher auch eine Buchwertfortfkhrung nach Abs. 4 Satz 1 iVm. Abs. 5 nicht in
Betracht Die mberfkhrung eines Betriebs oder Teilbetriebs aus dem steuer-
pflichtigen in den steuerbefreiten Bereich einer Korperschaft ist jedoch im Rah-
men der Aufgabe des wirtschaftlichen Geschlftsbetriebs unter Ansatz der Buch-
werte moglich (s. Anm. 87 aE).
Betriebsverpachtung: Im Fall der Verpachtung des wirtschaftlichen Geschlfts-
betriebs sind die fkr die Betriebsverpachtung im Ganzen geltenden Grundsltze
anzuwenden (s. Anm. 12). Die Korperschaft kann erkllren, ob sie den wirt-
schaftlichen Geschlftsbetrieb aufgibt oder nicht. Bei Aufgabe des wirtschaftli-
chen Geschlftsbetriebs ist der Aufgabegewinn nach § 16 Abs. 3 EStG zu ermit-
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teln und zu versteuern. Erkllrt die Korperschaft dagegen, daß sie den Betrieb
mit der Verpachtung nicht aufgeben will, oder gibt sie keine Erkllrung ab, so gilt
der wirtschaftliche Geschlftsbetrieb als fortbestehend.
Unterschreiten der Besteuerungsgrenze des § 64 Abs. 3 AO: Das bloße
Unterschreiten der Besteuerungsgrenze gem. § 64 Abs. 3 AO von 30678 E
durch eine Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse iSd. § 5
Abs. 1 Nr. 9 lndert an dem Charakter des Vorliegens eines wirtschaftlichen Ge-
schlftsbetriebs nichts. Deshalb bleibt das dem wirtschaftlichen Geschlftsbetrieb
dienende BV weiterhin steuerverhaftet, ohne daß eine Schlußbesteuerung nach
Abs. 5 durchzufkhren ist.
Teilweises Erlgschen einer Steuerbefreiung bei wirtschaftlichen Ge-
scheftsbetrieb: Soweit die Korperschaft, Personenvereinigung oder Vermo-
gensmasse einen wirtschaftlichen Geschlftsbetrieb unterhllt, ist sie in den ge-
setzlichen Flllen nicht stbefreit. Ein darkber hinausgehendes weiteres partielles
Erloschen der StBefreiung kann auf dem Verlust der Voraussetzungen eines un-
schldlichen Zweckbetriebs, der Begrkndung eines wirtschaftlichen Geschlftsbe-
triebs oder dem Wegfall der StBefreiung bei einer mit dem wirtschaftlichen Ge-
schlftsbetrieb lediglich partiell stpfl. Korperschaft beruhen.
Endet die StPflicht eines wirtschaftlichen Geschlftsbetriebs zB durch Umwand-
lung in einen Zweckbetrieb iSd. §§ 65–68 AO, so ist eine Schlußbilanz mit den
Teilwerten (§ 13 Abs. 3) aufzustellen. Liegen die Voraussetzungen des Abs. 4
vor, sind dagegen die Buchwerte maßgebend.
Das gleiche gilt sinngemlß, wenn ein Zweckbetrieb die Voraussetzungen der
§§ 65–68 AO nicht mehr erfkllt und von der stbefreiten Korperschaft als wirt-
schaftlicher Geschlftsbetrieb weitergefkhrt wird. Dies fkhrt zum partiellen Erlo-
schen der StBefreiung.
Im Fall der Weiterfkhrung eines die Voraussetzungen der §§ 65–68 AO nicht
mehr erfkllenden Zweckbetriebs als wirtschaftlicher Geschlftsbetrieb ist in An-
wendung der Abs. 2 und 3 eine Anfangsbilanz mit den Teilwerten, im Fall des
Abs. 4 mit den Buchwerten aufzustellen. Begrkndet dagegen eine nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 befreite Korperschaft mit Zwecken iSd. Abs. 4 Satz 1 einen wirt-
schaftlichen Geschlftsbetrieb, indem sie zB ein Kasino eroffnet, so ist die Er-
offnungsbilanz des wirtschaftlichen Geschlftsbetriebs mit den AHK gem. §§ 4
Abs. 1, 5, 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG aufzustellen. Im Fall der Neueroffnung sind also
nicht die Teilwerte gem. Abs. 2, sondern die AHK zu bilanzieren: Das folgt aus
dem subsidilren Charakter des § 13. (ebenso Ernst & Young/Bott, § 13
Rn. 211; Streck/OlgemEller VI. § 13 Rn. 11; Gosch/Heger, § 13 Rn. 68; aA
BlFmich/Wied, § 13 Rn. 33: Das bloße mberschreiten der Besteuerungsgrenze
des § 64 Abs. 3 AO fkhre nicht zur Anwendung des § 13 Abs. 5). Auch eine
Nachversteuerung iSd. § 61 Abs. 3 AO stellt keinen Anwendungsfall des Abs. 5
iVm. Abs. 2 dar. Es fehlt an einem Wechsel der StPflicht iSd. Abs. 2, da die Kor-
perschaft in diesen Flllen als von Anfang an uneingeschrlnkt stpfl. behandelt
wird.

3. Partielle Steuerpflicht mit anderen Tetigkeiten
Der Gesetzgeber sieht fkr Vermietungsgenossenschaften und -vereine (§ 5
Abs. 1 Nr. 10), land- und forstwirtschaftliche Genossenschaften und Vereine
(§ 5 Abs. 1 Nr. 14) und gemeinnktzige Siedlungsunternehmen (§ 5 Abs. 1
Nr. 12) eine Befreiung von der KSt. vor, solange diese Korperschaften Einnah-
men fkr begknstigte Zwecke in einem jeweils definierten Prozentsatz erzielen.
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Einnahmen aus nicht begknstigten Tltigkeiten lassen die StFreiheit entfallen,
wenn sie 10 vH (Nr. 10 und 14) bzw. 50 vH (Nr. 12) kberschreiten. Bleiben die
Einnahmen aus nicht begknstigten Tltigkeiten unter diesen vH-Sltzen, ist die
Korperschaft mit diesen Einnahmen stpfl., mit den kbrigen begknstigen Ein-
nahmen stfrei (partielle StPflicht).
Voraussetzung fkr die Anwendung von Abs. 5 ist das Vorliegen von Gewinnein-
kknften (vgl. Anm. 13, 23). Steuerverhaftet im Rahmen der partiellen StPflicht
sind die WG, die dem BV der nicht begknstigten Tltigkeit zuzuordnen sind.
Diese WG sind gem. Abs. 5 iVm. Abs. 1 in der Schlußbilanz mit dem Teilwert
anzusetzen (Ausnahme: Abs. 4).
Teilweiser Beginn einer Steuerbefreiung bei anderen nicht begdnstigten
Tetigkeiten: Da die StBefreiung nur gewlhrt wird, wenn die Einnahmen aus
den nicht begknstigten Tltigkeit 10 vH bzw. 50 vH nicht kberschreiten, ergeben
sich folgende Moglichkeiten fkr den teilweisen Beginn einer StBefreiung:
– Wegfall oder Einschrlnkung der nicht begknstigten Tltigkeit,
– erstmalige Gewlhrung der StBefreiung, wenn zugleich nicht begknstigte,

steuerschldliche Einnamen bis 10 vH bzw. 50 vH vorliegen.
Mit dem teilweisem Beginn der StBefreiung aufgrund vorgenanter Umstlnde ist
das BV, das von der StBefreiung betroffen ist, in einer Schlußbilanz gem. Abs. 5
iVm. Abs. 1 zu bilanzieren und mit den Teilwerten (Abs. 3 Satz 1) anzusetzen.
Bei Aufgabe des Geschlftsbetriebs hat § 16 Abs. 3 EStG Vorrang vor § 13 (vgl.
Anm. 6).
War die Korperschaft bislang wegen mberschreitens der 10 vH- bzw. 50 vH-
Grenze in vollem Umfang stpfl. und wird die nicht begknstigte, steuerschldliche
Tltigkeit in einem Umfang eingeschrlnkt, daß die maßgeblichen Grenzen unter-
schritten werden, hat sie mit Eintritt der hierdurch bewirkten partiellen StPflicht
den Entstrickungsgewinn im Rahmen einer Schlußbilanz zu ermitteln. Soweit
das BV der nicht begknstigten Tltigkeit zuzuordnen ist, bleibt es steuerverhaf-
tet. Entsprechendes gilt, wenn durch Ausdehnung der stbegknstigten Tltigkeit
eine partielle StFreiheit erreicht wird oder erstmals die Voraussetzungen der
StFreiheit bei daneben bestehender stpfl. Tltigkeit erfkllt werden. Verringert
sich der Prozentsatz der nicht begknstigten Tltigkeit im Verhlltnis zu den Ge-
samteinnahmen, folgt daraus noch nicht zwingend, daß ein Entstrickungsgewinn
durch Aufstellen einer Schlußbilanz zu ermitteln ist. Maßgeblich ist allein die Be-
urteilung der Frage, ob aufgrund der Verringerung des vH-Satzes der nicht be-
gknstigten Einnahmen WG aus dem steuerverstrickten in den stbefreiten Be-
reich kberfkhrt worden sind. Solange das nicht der Fall ist, ist keine
Schlußbesteuerung iSv. Abs. 4 iVm. Abs. 1 durchzufkhren.
Teilweises Erlgschen einer Steuerbefreiung bei anderen nicht begdnstig-
ten Tetigkeiten: Zu einem partiellen Erloschen der StBefreiung iSv. Abs. 5
kommt es, wenn die steuerschldliche Tltigkeit ein Ausmaß annimmt, das zum
Ausschluß der StBefreiung fkhrt, also die 10 vH- bzw. 50 vH-Grenze kber-
schreitet, oder wenn im Rahmen fortwlhrender StBefreiung weitere nicht be-
gknstigte Tltigkeiten aufgenommen werden.
Steigert sich die steuerschldliche Tltigkeit in einem Umfang, daß die maßgeb-
lichen Grenzen von 10 vH bzw. 50 vH kberschritten werden, hat die Korper-
schaft gem. Abs. 5 iVm. Abs. 2 eine Anfangsbilanz auf den Beginn der vollen
StPflicht aufzustellen. Die stillen Reserven der WG, die bislang dem stfreien Be-
reich zuzuordnen waren, sind in dieser Anfangsbilanz gem. Abs. 3 mit den Teil-
werten anzusetzen. Auch wenn weitere nicht begknstigte Tltigkeiten aufgenom-
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men wurden, ist darauf zu achten, daß mittels Erstellung einer Anfangsbilanz
die stillen Reserven, soweit sie in der Zeit der StFreiheit gebildet wurden, von
der Versteuerung freigestellt werden. Soweit eine Abgrenzung der stillen Reser-
ven bereits nach allgemeinen stl. Grundsltzen zu erfolgen hat (Betriebseroff-
nungen, Einlagen), gehen diese Grundsltze Abs. 5 vor, so daß Abs. 5 nicht zur
Anwendung gelangt. Die prozentuale Erhohung der stpfl. Einnahmen ist nur
beachtlich, solange noch keine Steuerschldlichkeit insgesamt eintritt, wenn im
Zuge dieser Erhohung WG von dem steuerbefreiten in den steuerverhafteten
Bereich kberfkhrt werden.
§ 54 Abs. 5 KStG 1999 sah fkr die Fllle der § 5 Abs. 1 Nr. 10 und Nr. 14 die
Moglichkeit vor, zur StPflicht zu optieren. Hierdurch konnte die Korperschaft
einen permanenten Wechsel zwischen partieller und voller StPflicht aufgrund
des mberschreitens der Geringfkgigkeitsgrenze vermeiden.

Einstweilen frei.

Erleuterungen zu Abs. 6:
Wesentliche Beteiligungen außerhalb des

Betriebsvermggens

I. Allgemeine Erleuterungen zu Abs. 6

Abs. 6 behandelt nur die Fllle, in denen die Anteile an einer KapGes. außerhalb
des BV gehalten werden. Gehoren Anteile an einer KapGes. zum BV einer Kor-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermogensmasse, die von der KSt. befreit
wird oder fkr die die StPflicht beginnt, ergeben sich die Rechtsfolgen aus
Abs. 1–5. Gewinne aus der Verlußerung wesentlicher Beteiligungen unterliegen,
auch soweit sie im PV gehalten werden, gem. § 8 Abs. 1 iVm. § 17 EStG der Be-
steuerung. Aufgabe des § 13 Abs. 6 ist es sicherzustellen, daß die stillen Reser-
ven einer außerhalb des BV gehaltenen wesentlichen Beteiligung in Flllen der
Steuerentstrickung der KSt. unterworfen, in Flllen der Steuerverstrickung stfrei
aus dem stfreien in den stpfl. Bereich kberfkhrt werden.
Abs. 6 setzt einen außerbetrieblichen Bereich des KStSubjekts voraus, wie er bei
Korperschaften iSv. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 (Vereine, Stiftungen) vorliegt.
Fkr KapGes. verneint der BFH die Existenz eines außerbetrieblichen Bereichs
(s. BFH v. 4.12.1996 – I R 54/95, BFHE 182, 123; v. 22.1.1997 – I R 64/96,
BStBl. II 1997, 548); Abs. 6 kann hier also nicht einschllgig sein.

II. Tatbestand und Rechtsfolge von Abs. 6 Satz 1

1. Tatbestand: Nicht zum Betriebsvermggen gehgrende wesentliche
Anteile an einer Kapitalgesellschaft bei Ende der Steuerpflicht

Nicht zum BV gehorende WG einer Korperschaft, Personenvereinigung oder
Vermogensmasse unterliegen grundsltzlich nicht der Besteuerung. Daher ist
auch eine Regelung fkr den Beginn oder das Erloschen der KSt. an sich entbehr-
lich. Eine Ausnahme gilt jedoch gem. § 17 EStG fkr wesentliche Beteiligungen
an einer KapGes. Wesentlichen Beteiligungen unterliegen unter den Vorausset-
zungen des § 17 EStG im Verlußerungsfall der Besteuerung. Abs. 6 Satz 1 regelt
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die stl. Behandlung wesentlicher Beteiligungen bei Ende der StPflicht, wenn mit
Ausnahme eines Verlußerungstatbestands die kbrigen Voraussetzungen des § 17
EStG vorliegen, also das Halten einer wesentlichen Beteiligung innerhalb der
letzten 5 Jahre. Es genkgt die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung mit 1 vH
innerhalb dieses Zeitraums.

2. Rechtsfolge: Besteuerung des fiktiven Vereußerungsgewinns
Liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen des Abs. 6 Satz 1 vor, sind die stil-
len Reserven der wesentlichen Beteiligung zu versteuern. Eine Verlußerung wird
fingiert. Es wird unterstellt, daß die wesentliche Beteiligung bei Beendigung der
StPflicht zum gemeinen Wert (zum Begriff vgl. § 6 Anm. 1436) verlußert wird
(Abs. 6 Satz 2). Der Verlußerungsgewinn ist der Betrag, um den der gemeine
Wert nach Abzug der Verlußerungskosten die AK kbersteigt. Denkbar ist auch
ein Verlußerungsverlust, der entsteht, wenn der fiktive Verlußerungspreis auf
der Basis des gemeinen Werts die AK nicht erreicht. Ein solcher Verlußerungs-
verlust kann mit anderen stpfl. Einkknften ausgeglichen werden. Auf einen Ver-
lußerungsgewinn ist die Freibetragsregelung des § 17 Abs. 3 EStG anwendbar.
Ausnahme: Dienen die Anteile nach dem Ende der StPflicht der Forderung
stbegknstigter Zwecke gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9, mkssen die stillen Reserven gem.
Abs. 6 Satz 4 nicht aufgedeckt werden, sofern die in Abs. 4 Satz 1 genannten
Voraussetzungen vorliegen (Anm. 106).

III. Bewertung der Anteile: Gemeiner Wert gilt als Vereußerungspreis
(Abs. 6 Satz 2)

Bei Ermittlung des fiktiven Verlußerungsgewinns ist der Wert der betroffenen
Anteile mit dem gemeinen Wert (s. auch Anm. 102) zugrunde zu legen. Der ge-
meine Wert wird auch dann angesetzt, wenn er niedriger als die AK ist. Hier-
durch wird fkr nicht im BV gehaltene Anteile iSv. § 17 EStG die Besteuerung
der stillen Reserven vor Eintritt in die StFreiheit erreicht.

IV. Tatbestand und Rechtsfolge von Abs. 6 Satz 3

1. Tatbestand: Nicht zum Betriebsvermggen gehgrende wesentliche
Anteile an einer Kapitalgesellschaft bei Beginn der Steuerpflicht

Abs. 6 Satz 3 hat die gleichen tatbestandlichen Voraussetzung wie Abs. 6 Satz 1,
betrifft jedoch nicht den Fall des Endes der StPflicht, sondern des Beginns der
StPflicht. Siehe daher Anm. 101 und zur Frage des Beginns der StPflicht
Anm. 22.

2. Rechtsfolge: Der gemeine Wert der Anteile gilt als Anschaffungs-
kosten der Anteile

Nach Abs. 6 Satz 3 gilt im Fall des Beginns der StPflicht der gemeine Wert der
Anteile als AK der Anteile.
Wird eine bislang von der StPflicht befreite Korperschaft, Personenvereinigung
oder Vermogensmasse stpfl., werden die wlhrend der Zeit der StFreiheit ent-
standenen stillen Reserven endgkltig durch die Fiktion eines Anschaffungsvor-
gangs freigestellt. Hierbei gilt der gemeine Wert der Anteile als AK. Die AK sind
auch dann mit dem gemeinen Wert anzusetzen, wenn dieser unter den tatslch-
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lichen AK der Beteiligung liegt. Es ist also in Kauf zu nehmen, daß sich ein spl-
teres Verlußerungsergebnis erhoht.
Die mit dem gemeinen Werten fiktiv in Ansatz gebrachten AK sind gem. § 17
Abs. 2 EStG dem Verlußerungspreis gegenkberzustellen. Entsprechend der Re-
gelung in Abs. 2 gilt dies jedoch nur fkr den Fall, daß die Anteile vor dem Ein-
tritt der StPflicht angeschafft worden sind. Der gemeine Wert ist nicht nur anzu-
setzen, wenn die Korperschaft die Anteile wlhrend der Zeit ihrer StBefreiung
erworben hat, sondern auch dann, wenn dies bereits vorher zu einem Zeitpunkt
geschehen ist, in dem sie stpfl. war. Im letzteren Fall ist der Ansatz mit dem ge-
meinen Wert gerechtfertigt, weil mit dem Beginn der StFreiheit bereits eine Be-
steuerung des Wertzuwachses nach den Sltzen 1 und 2 erfolgt ist.

V. Besonderheiten bei bestimmten gemeinndtzigen Kgrperschaften
iSd. § 5 Abs. 1 Nr. 9 (Abs. 6 Satz 4)

Abs. 6 Satz 4 erkllrt die Sltze 1 und 2 nicht fkr anwendbar bei Korperschaften,
Personenvereinigungen und Vermogensmassen, deren StBefreiung auf § 5
Abs. 1 Nr. 9 beruht und die in bezug auf ihre Zwecke die Voraussetzungen des
Abs. 4 erfkllen. Die Regelung ist vergleichbar mit § 6 AStG. Sie verhindert die
Besteuerung der stillen Reserven, wenn die Anteile kknftig der Forderung stbe-
gknstigter Zwecke dienen, um den Zweck der StBefreiung des Abs. 4 nicht zu
beeintrlchtigen.
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